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Prävention spielt auch in der Gesundheitsversor-
gung eine immer größere Rolle. Beim „Preventive 
Health“-Ansatz geht es darum, sowohl die indivi-
duellen Sicherheits- und Gesundheitskompeten-
zen als auch das Gesundheitsbewusstsein insge-
samt zu fördern. Ein wachsendes Handlungsfeld 
auch für die gesetzliche Unfallversicherung im 
Rahmen ihres Präventionsauftrags. 

Berufsgenossenschaften und Unfallkassen unter-
stützen „Preventive Health“ durch zahlreiche Prä-
ventionsleistungen. Dies kann beispielsweise eine 
Beratung der Betriebe und Bildungseinrichtungen 
zu Themen wie der Prävention psychischer  Belastung sein oder eines der vielen Präsenz- 
oder Online-Seminare zu Themen wie Stressmanagement, Ernährung oder Bewegung. 

Ein besonderes „Preventive Health“-Angebot der Unfallversicherung ist die Individual-
prävention. Darunter fallen Maßnahmen, die das Ziel haben, versicherten Personen die 
Fortsetzung ihrer bisherigen beruflichen Tätigkeit zu ermöglichen, ohne dass diese zu 
einer weiteren Verschlimmerung eines bestehenden Gesundheitsschadens führt. Mit der 
zum 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Weiterentwicklung des Berufskrankheitenrechts 
wurde die Individualprävention deutlich gestärkt. 

„Preventive Health“ ist ein übergreifendes Thema, bei dem neben der gesetzlichen Unfall-
versicherung auch weitere Zweige der Sozialversicherung aktiv sind. Aufsichtspersonen 
und Präventionsfachkräfte beraten bei Bedarf die Betriebe und bilden eine Schnittstelle. 
Sie nehmen eine Lotsenfunktion wahr. Auch dann, wenn ein Betrieb eine Unterstützung 
benötigt, die nicht im Leistungsportfolio der Unfallversicherungsträger enthalten ist, in-
dem sie die entsprechenden Ansprechpersonen vermitteln. 

Die Corona-Pandemie hat den Arbeitsalltag nachhaltig verändert. Viele Unternehmen 
müssen tiefgreifende Veränderungen insbesondere bei der Digitalisierung der Arbeitswelt 
bewältigen, die sowohl Chancen als auch Risiken bedeuten. Wie wirkt sich das auf die 
Gesundheit der Beschäftigten aus? Gesunde und sichere Arbeitsplätze – egal ob im Betrieb 
oder im Homeoffice – sollten höchste Priorität haben. Dies kann nur gelingen, wenn die 
Gesundheit im Betrieb als systematischer und kontinuierlicher Prozess verstanden wird. 

Dementsprechend sollte „Preventive Health“ als gesamtgesellschaftliche Aufgabe be-
trachtet werden, zu der wir unseren Beitrag leisten. Nur so kann ein Bewusstsein für 
einen achtsameren und ausgeglichenen Arbeitsalltag geschaffen werden. 

Ihr 

Dr. Stefan Hussy 
Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
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Mit Individualprävention die 
Gesundheit  verbessern 

Key Facts 

• Mit den Änderungen des 7. SGB IV-Änderungsgesetzes rückt die Individual-
prävention in der gesetzlichen Unfallversicherung stärker in den Fokus 

• Es sollen gesundheitliche Risiken am Arbeitsplatz gemindert werden, die zu 
einer Berufskrankheit führen, sie verschlimmern oder wieder aufleben lassen 
können 

• Bereits jetzt existieren einige erfolgreiche individualpräventive Angebote, 
weitere Maßnahmen werden für die Zukunft entwickelt 

Autor und Autorin 

 Fred-Dieter Zagrodnik 
 Stephanie Klinkhammer 

Mit der zum 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Weiterentwicklung des Berufskrankheitenrechts 
wurde auch die Individualprävention der gesetzlichen Unfallversicherung gestärkt. Ziel dieser 
Maßnahmen ist es, der Gefahr der Entstehung, dem Wiederaufleben oder der Verschlimmerung 
einer Berufskrankheit entgegenzuwirken. 

Der grundsätzliche Präventionsauf
trag der gesetzlichen Unfallver
sicherung wird in § 1 des Siebten 

Buches Sozialgesetzbuch (SGB VII) defi
niert: Sie soll mit allen geeigneten Mitteln 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten so
wie arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren 
verhüten. Neben diesem allgemeinen Prä
ventionsauftrag besteht mit § 3 der Berufs
krankheitenVerordnung (BKV) darüber 
hinaus auch ein konkreter Auftrag, der 
Gefahr einer drohenden Entstehung einer 
neuen Berufskrankheit oder der Verschlim
merung oder einem Aufleben einer bereits 
anerkannten Berufskrankheit mit allen ge
eigneten Mitteln entgegenzuwirken. Ist die 
Gefahr nicht zu beseitigen, haben die Un
fallversicherungsträger darauf hinzuwir
ken, dass die versicherten Personen die 
gefährdende Tätigkeit unterlassen. 

Dieser Ansatz wurde durch die zum 1. Janu
ar 2021 mit dem Siebten Gesetz zur Ände
rung des SGB IV (7. SGB IVÄndG) in Kraft 
getretene Weiterentwicklung des Berufs
krankheitenrechts zusätzlich gestärkt. 
Neben dem unverändert fortbestehen
den Auftrag aus § 3 BKV wurde im Zuge 

des Wegfalls des Unterlassungszwangs 
mit dem neu gefassten § 9 Abs. 4 SGB VII 
eine zusätzliche gesetzliche Regelung ge

schaffen, die die Bedeutung der Indivi
dualprävention (IP) stärkt. Hintergrund 
dafür waren unter anderem die Aktivitä
ten der gesetzlichen Unfallversicherung 
insbesondere bei den arbeitsbedingten 
Hauterkrankungen. Das dort eingeführte 
Hautarztverfahren mit den sich anschlie
ßenden vielfältigen ambulanten und sta
tionären medizinischen, edukativen sowie 
verschiedenen verhältnis und verhaltens
präventiven Maßnahmen hat vielen hauter
krankten versicherten Personen eine Wei
terarbeit ermöglicht.[1] 

Begriffsdefinition 

Die allgemeine oder primäre Prävention 
von Arbeitsunfällen und Berufskrankhei
ten im Sinne von § 1 SGB VII ist in Deutsch
land derart geregelt, dass die gesetzliche 
Unfallversicherung die Rahmenbedin
gungen schafft und für deren Einhaltung 
sorgt. Für die Durchführung der jeweiligen 
Präventionsmaßnahmen selbst sind die 
Unternehmen verantwortlich und tragen 
auch die Kosten dieser Maßnahmen selbst 
(§ 3 Abs. 3 Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG). 
Individualpräventive Maßnahmen werden 

Die allgemeine oder 
primäre Prävention 
von Arbeitsunfällen 
und Berufskrank
hei ten im Sinne von 
§ 1 SGB VII ist in 
Deutsch land  derart 
geregelt, dass die 
gesetzliche Unfall
versicherung die 
Rahmenbedin gungen 
schafft und für deren 
Einhaltung sorgt.“ 
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dagegen von den Unfallversicherungsträ
gern erbracht und auch finanziert.[2] Vor 
diesem Hintergrund wurde eine Differen
zierung zwischen primären Präventions
maßnahmen und individualpräventiven 
Maßnahmen bei Berufskrankheiten erfor
derlich. Dazu haben die Ausschüsse Prä
vention und Berufskrankheiten der Ge
schäftsführerkonferenz (GFK) der DGUV 
folgende Beschlüsse gefasst. 

1. „lndividualpräventive Maßnahmen 
im Sinne des gesetzlichen Auftrags 
der Unfallversicherung sind jene 
Präventionsmaßnahmen, die darauf 
zielen, dass einem individuellen 
gesundheitlichen Risiko am Arbeits-
platz in geeigneter Weise begegnet 
werden soll.  
 
Zum einen handelt es sich dabei um 
Maßnahmen, die im Zusammenhang 
mit einer Berufskrankheit stehen. 
Hierzu zählen Angebote für ver-
sicherte Personen mit einem durch 
individuelle Umstände erhöhten 
einschlägigen Erkrankungsrisiko. 
Insbesondere werden individuel-
le Maßnahmen umfasst, die dem 
Schutz derjenigen dienen, bei denen 
sich das berufliche Gesundheitsrisi-
ko bereits ansatzweise verwirklicht 
hat und die schon erste Symptome 
einer beruflich bedingten Erkrankung 
zeigen. Maßnahmen der Individual-
prävention haben das Ziel, den ver-
sicherten Personen in geeigneter 

Weise eine Fortsetzung ihrer bis-
herigen Tätigkeiten am Arbeitsplatz 
zu ermöglichen, ohne dass diese zu 
einer weiteren Verschlimmerung des 
Gesundheitsschadens führt.  
 
Zum anderen gehören dazu arbeits-
bedingte Gesundheitsgefahren in 
Folge einer Erkrankung im Sinne von 
§ 9 Abs. 2 SGB VII, für die aufgrund 
eines individuell erhöhten Gesund-
heitsrisikos ein sinnvoller Ansatz für 
individuelle Maßnahmen der Verhal-
tens- oder Verhältnisprävention ge-
sehen wird. Kollektive Maßnahmen, 
die es bereits gibt, sollen für betrof-
fene Versicherte eine Spezifizierung 
erfahren.  

2. Die konkreten Maßnahmen müssen 
objektiv geeignet sein, die individu-
elle Gefahr einer versicherten Per-
son zu reduzieren, dass durch eine 
konkrete Gefahrenlage/Gefährdung 
am Arbeitsplatz, die beruflich beein-
flusste Krankheit unterhalten oder 
verschlimmert wird bzw. wiederauf-
lebt. Damit verbunden sind der Erhalt 
der Beschäftigungsfähigkeit und die 
nachhaltige Wiedereingliederung 
von betroffenen Versicherten in die 
Arbeitswelt. Zu den Maßnahmen 
gehören neben allen Möglichkeiten, 
die das Ausmaß der Einwirkung am 
Arbeitsplatz reduzieren, auch Maß-
nahmen, die zu einem besseren 
Verständnis der Krankheit und der ihr 

zugrundeliegenden Mechanismen 
sowie dem Umgang mit Gefährdun-
gen führen. Außerdem können dazu 
medizinische Angebote gehören, die 
den Gesundheitszustand der Ver-
sicherten dauerhaft verbessern.  

3. Lässt sich die konkrete Gefahr der 
Verschlechterung oder des Wieder-
auflebens einer Berufskrankheit in 
Einzelfällen nicht mit anderen Maß-
nahmen der Individualprävention 
beseitigen, haben die Unfallversiche-
rungsträger darauf hinzuwirken, dass 
die Versicherten die gefährdende 
Tätigkeit nicht mehr fortsetzen. Im 
Rahmen der Entscheidungsfindung 
werden die Versicherten von den Un-
fallversicherungsträgern umfassend 
über die gesundheitlichen Folgen 
einer Fortsetzung der gefährdenden 
Tätigkeit, die möglichen Auswirkun-
gen einer Tätigkeitsaufgabe und über 
den Umfang der zu erbringenden 
Sozialleistungen, beraten.“[3] 

Die bisher von den Unfallversicherungs
trägern angebotenen Maßnahmen der 
Individualprävention beziehen sich auf 
Erkrankungen, zu denen in der Berufs
krankheitenliste definierte Berufskrankhei
ten vorliegen, z. B. Bandscheibenerkran
kungen, Lärmschwerhörigkeit, Gonarthrose 
oder Hauterkrankungen. 

Darüber hinaus wäre auch ein erweiter
tes Angebot denkbar hinsichtlich arbeits

Die bisher von den Unfallversicherungsträgern angebote
nen Maßnahmen der Individualprävention beziehen sich 
auf Erkrankungen, zu denen in der Berufskrankheitenliste 
definierte Be rufskrankheiten vorliegen.“ 
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bedingter Gesundheitsgefahren, die (noch) 
nicht als Berufskrankheit anerkannt sind. 
Hierzu zählen auch Erkrankungen, bei de
nen neuere medizinischwissenschaftliche 
Erkenntnisse Hinweise auf berufliche Ursa
chen liefern. Insgesamt muss es sich hier
bei um spezifische und schwerwiegende 
Erkrankungen handeln – Individualprä
ventionsmaßnahmen bei allgemeinen ar
beitsbedingten Gesundheitsgefahren sind 
ausgeschlossen. 

Beispiele für bestehende Ange-
bote der Individualprävention 

Kniegelenk und Rücken beschwerden 
Für Personen in erhöht kniebelastenden 
Berufen und mit chronischen oder rezidi
vierenden Kniegelenksbeschwerden hat 
die Berufsgenossenschaft der Bauwirt
schaft (BG BAU) vor einigen Jahren das 
Kniekolleg ins Leben gerufen. Mit diesem 
Angebot soll regelmäßiges körperliches 
Training den biopsychosozialen Gesund
heitszustand der Beschäftigten verbes
sern und so einen Beitrag zur Sicherung 
der Nachhaltigkeit leisten.[4] Das Angebot 
gliedert sich in insgesamt fünf Phasen, bei 
denen sich ambulant beziehungsweise teil
stationär durchgeführte Rehaphasen mit 
Phasen des wohnortnahen Trainings in 
Fitnessstudios abwechseln. 

Die Maßnahmen wurden wissenschaft
lich evaluiert und zeigen erfreuliche Er

gebnisse. So bewirkt insbesondere die 
multimodale Therapie in der Initialpha
se signifikant positive Effekte. Beispiels
weise kann durch das spezifische Training 
die Muskelkraft erhöht, Schmerzen redu
ziert und die Gangsymmetrie verbessert 
werden. Über einen Zeitraum von 24 Mo
naten betrachtet, führt die Teilnahme am 
Kniekolleg insgesamt zu einer Minderung 
der Funktionseinschränkungen in Alltag 
und Beruf und trägt somit zu einer höhe
ren Lebensqualität der Versicherten bei. 
Als am Erfolg beteiligte Aspekte sind dabei 
unter anderem die Organisationsform der 
Bewegungstherapie sowie die Nachhaltig
keit des Programmes zu nennen. 

Pflegekräften mit einer bandscheibenbe
dingten Erkrankung der Lendenwirbelsäu
le wird durch das Rückenkolleg der Berufs
genossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege (BGW)[5] die Fortsetzung 
ihrer Tätigkeit ermöglicht. Auch dieses 
Angebot hat bereits in mehreren wissen
schaftlichen Untersuchungen seine Wirk
samkeit bewiesen.[6] 

Atemwegserkrankungen 
„Allergisches Asthma ist eine  chronische 
Atemwegserkrankung. Damit muss Indi
vidualprävention nachhaltig sein. Bei Be
schäftigten mit isoliertem Bäckerschnup
fen gilt es vorrangig, die typische, spätere 
Entwicklung eines Asthmas zu verhin
dern“, beschreibt Dr. Roger Kühn von 

der Berufsgenossenschaft Nahrungsmit
tel und Gastgewerbe (BGN) das Ziel des 
BäckerPräventionsprogramms. Dieses 
Präventionsprogramm für Beschäftigte 
im Backgewerbe wurde 1994 als Routine
verfahren der Individualprävention ein
geführt. Grundlage dafür ist ein struktu
riertes, interdisziplinäres und modulares 
Vorgehen bei der konkreten Analyse der 
Gefährdungssituation sowie der nachfol
genden individualisierten Auswahl ver
haltens und verhältnispräventiver An
sätze. Vielen Beschäftigten konnte damit 
der Arbeitsplatz erhalten werden.[7] Da im 
Bäckerhandwerk immer nur eine Gefahr
minimierung und keine Gefahrbeseitigung 
möglich ist, bildet die individuelle Abwä
gung der Versicherten die Grundlage des 
Vorgehens. Fällt die Entscheidung zuguns
ten des Verbleibs im Beruf aus, können 
innerhalb des Präventionsprogrammes 
vielfältige Maßnahmen ergriffen werden. 
Neben der ärztlichen Diagnostik und 
Therapie steht die Allergenminimierung 
im Betrieb. Hier kann beispielsweise auf 
die Verwendung von staubarmem hydro
thermisch behandeltem Mehl hingewirkt 
werden. Eine zusätzliche Allergenvermei
dung im privaten Bereich ist ebenfalls 
förderlich, da häufig eine Polysensibili
sierung vorliegt. Zentrale Rolle bei allen 
Maßnahmen spielt die Mitwirkung der 
Versicherten, da es für eine erfolgreiche 
Individualprävention letztendlich auf ihr 
Verhalten ankommt. Um dies zu unterstüt

Für Personen in erhöht kniebelastenden Berufen und mit 
chronischen oder rezidi vierenden Kniegelenksbeschwerden 
hat die Berufsgenossenschaft der Bauwirt schaft vor einigen 
Jahren das Kniekolleg ins Leben gerufen.“ 



6

DGUV Forum 5/2022     Schwerpunkt Preventive Health 

zen, werden im Rahmen des Präventions
programmes interdisziplinäre Schulungen 
und Seminare mit technischen, medizi
nischen und psychologischen Inhalten 
angeboten. 

Beispiele für künftige Angebote 
der Individualprävention 

Die demografische Entwicklung der Ge
sellschaft und der damit einhergehende 
Anstieg des Renteneintrittsalters erfordern 
Maßnahmen zum Erhalt der Beschäfti
gungsfähigkeit. Trotz  primärpräventiver 
Angebote sind berufsbedingte Muskel
SkelettErkrankungen maßgeblich für das 
Arbeitsunfähigkeits und Berufskrankhei
tengeschehen. Individualpräventiven Pro
grammen zur Verringerung von Muskel
SkelettBeschwerden kommt daher eine 
wachsende Bedeutung zu.[8] Derzeitige 
Forschungsaktivitäten an der Universi
tät zu Lübeck und am Institut für Arbeits

schutz der DGUV (IFA) nehmen diese Ent
wicklungen zum Anlass, Empfehlungen 
zur Erweiterung und Harmonisierung 
von IPProgrammen zu erarbeiten. Der 
Erkenntnisstand zu bereits existierenden 
sekundärpräventiven Maßnahmen soll 
dabei als Basis für die Entwicklung wei
terer Programme genutzt werden. Zusätz
lich werden die neuen beruflich bedingten 
Erkrankungen „Coxarthrose“ und „Rotato
renmanschettenläsion“ in den Blick ge
nommen und Inhalte für entsprechende 
PilotIPProgramme entwickelt. 

Bedeutung von Individual-
prävention für die Praxis 

Die stärkere Betonung der Präventionsauf
gaben über § 3 BKV hinaus wird zur Inten
sivierung der bestehenden und zu weiteren 
Aktivitäten der Unfallversicherungsträger 
führen.[9] Die bereits bestehenden Program
me der Unfallversicherungsträger zur Indivi

dualprävention gilt es zu intensivieren und 
auf weitere für eine Prävention geeignete 
Krankheitsbilder zu übertragen. Daneben 
werden Überlegungen angestellt, ob und 
gegebenenfalls wie künftig zusätzliche An
gebote wie zum Beispiel die Nutzung natur
heilkundlicher Ansätze und Verfahren zur 
Salutogenese oder die Verwendung digitaler 
Medien wie GesundheitsApps als indivi
dualpräventive Maßnahmen einzubinden 
sind. Daneben ist auch die Einbindung be
triebsärztlicher Expertise in die Implemen
tierung und Umsetzung individualpräventi
ver Maßnahmen an den Arbeitsplätzen ein 
lohnenswerter Denkansatz. Bei all diesen 
Überlegungen wird die Beteiligung der Ver
sicherten einen großen Stellenwert einneh
men. Sie haben ein Wunsch und Wahlrecht 
in Bezug auf wirksame Maßnahmen. Die 
Selbstbestimmung der Versicherten ist we
sentlich für den angestrebten Gesamterfolg 
und wirkt sich förderlich auf ihre Motivation 
aus.  ←

Fußnoten 

[1] https://www.dguv.de/ifa/forschung/projektverzeichnis/ff-fb_0096.jsp, https://www.dguv.de/ifa/forschung/projektverzeichnis/ff-fb_0174.jsp, 
https://www.dguv.de/ifa/forschung/projektverzeichnis/ff-fb_0130.jsp, https://www.dguv.de/ifa/forschung/projektverzeichnis/ff-fb_0130_2.jsp 
sowie Schneider, Drechsel-Schlund und Krohn in https://forum.dguv.de/issues/archiv/2018/10_DGUV_Forum_12_2018.pdf. 
[2] Brandenburg, Krohn, Woltjen, Auf dem Berge in https://forum.dguv.de/issues/archiv/2018/10_DGUV_Forum_12_2018.pdf. 
[3] § 9 Abs. 4 SGB VII in der ab 01.01.2021 geltenden Fassung. 
[4] https://forum.dguv.de/issues/archiv/2018/10_DGUV_Forum_12_2018.pdf. 
[5] https://www.bgw-online.de/bgw-online-de/themen/gesund-im-betrieb/gesunder-ruecken/rueckenkolleg-und-refresher-kurs. 
[6] https://www.bgw-online.de/bgw-online-de/themen/gesund-im-betrieb/gesunder-ruecken/bgw-rueckenkolleg-22338. 
[7] https://forum.dguv.de/issues/archiv/2018/10_DGUV_Forum_12_2018.pdf. 
[8] Ochsmann und Ellegast in https://forum.dguv.de/issues/archiv/2018/10_DGUV_Forum_12_2018.pdf. 
[9] Römer und Zagrodnik in https://forum.dguv.de/ausgabe/1-2021. 

Die demografische Entwicklung der Ge sellschaft 
und der damit einhergehende Anstieg des Renten
eintrittsalters erfordern Maßnahmen zum Erhalt 
der Beschäfti gungsfähigkeit.“ 
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https://forum.dguv.de/ausgabe/1-2021
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Mehr Gesundheit im Betrieb 
am Beispiel der DGUV 

Key Facts 

• Gesundheit im Betrieb folgt einem systematischen Ansatz 
• Am Beispiel der DGUV wird gezeigt, wie dieser systematische Ansatz in der 

Praxis umgesetzt werden kann 
• Strukturelle Verankerung und Vernetzung sind wesentliche Erfolgsfaktoren 

Autorinnen 

 Anja Mücklich 
 Kerstin Giese 

Welchen Beitrag sollte ein Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) zur Gesunderhaltung 
im Betrieb leisten? Was ist bei der Umsetzung wichtig? Der Artikel erläutert, wie BGM sich neben 
sichtbaren Maßnahmen in den Strukturen des Betriebs verankern lässt. Am Beispiel des BGM der 
DGUV wird aufgezeigt, wie die Umsetzung in der Praxis funktionieren kann. 

Ausgangspunkt 

Es ist ein zentrales Anliegen der DGUV, 
für gesunde und sichere Arbeitsplätze zu 
sorgen und Beschäftigungsfähigkeit zu er-
halten. Das gilt sowohl für die Unterneh-
men und Einrichtungen in Deutschland als 
auch für die eigenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Maßnahmen zum Erhalt und 
zur Förderung der Gesundheit sollten so 
ausgestaltet sein, dass sie den kontinuier-
lichen Veränderungen in der Arbeitswelt 
und den damit verbundenen Herausfor-
derungen gerecht werden. BGM umfasst 
nach dem gemeinsamen Verständnis zur 
Ausgestaltung des Präventionsfelds „Ge-
sundheit im Betrieb“ durch die Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung und die 
DGUV „die systematische Entwicklung 
und Steuerung betrieblicher Rahmenbe-
dingungen, Strukturen und Prozesse, die 
die gesundheitsförderliche Gestaltung der 
Arbeit und Organisation sowie die Befähi-
gung zum gesundheitsfördernden Verhal-
ten zum Ziel haben“[1]. Das bedeutet, dass 
zielgerichtet und bedarfsorientiert sowohl 
verhaltens- als auch verhältnispräventive 
Maßnahmen entwickelt und durchgeführt 

werden. Diese entstehen in einem Prozess, 
der folgende Schritte umfasst: Schaffung 
der strukturellen Voraussetzungen, Ana-
lyse, Interventionsplanung, Maßnahmen-
planung, Durchführung der Maßnahmen 
und Evaluation. Nur über die Integration 
in die Strukturen und Prozesse eines Be-
triebs kann das Thema Gesundheit der Be-
schäftigten mit seinen physischen, psychi-
schen und sozialen Dimensionen in allen 
Bereichen mitgedacht werden. Doch wie 
kann die systematische Umsetzung aus-
sehen und die Verzahnung mit Themen 
der Sicherheit, dem Personalbereich und 
weiteren Querschnittsthemen praktisch 
gelingen? 

Betriebspolitische und 
 strukturelle Voraussetzungen 

Gesundheit im Betrieb als systematischen 
und kontinuierlichen Prozess anzugehen, 
erfordert die ausdrückliche und nach-
haltige Unterstützung und Begleitung 
des Themas durch die Unternehmens-
leitung. Die Mitwirkung von Betriebs- 
beziehungsweise Personalrat ist dabei 
ebenfalls wesentlich. Über Rahmenre-

gelungen oder Vereinbarungen (zum Bei-
spiel eine Betriebsvereinbarung) wird das 
Thema schriftlich verankert. Innerhalb 
dieser schriftlichen Rahmenregelungen 
sollten Grundsätze, Ziele, Vorgehenswei-
sen sowie Aufgaben, Kompetenzen und 
Verantwortlichkeiten geregelt werden. 
Die Einrichtung eines Steuerungsgre-
miums, beziehungsweise die Integration 
des BGM in den Ausschuss für Sicherheit 
und Gesundheit, ist ein weiterer wich-
tiger Schritt zur Institutionalisierung 
von Gesundheit im Betrieb. Darüber hi-
naus sollte eine verantwortliche Person 
für die Koordination des BGM sowie von 
Projektteams im Rahmen des BGM bezie-
hungsweise eine BGM-Beauftragte oder 
ein BGM-Beauftragter benannt werden. 
Die verantwortliche Person für die Ko-
ordination des BGM koordiniert auch 
die Aufgaben der BGM-Beauftragten. In 
Abhängigkeit von der speziellen Situa-
tion des jeweiligen Unternehmens oder 
der Einrichtung kann es zudem ratsam 
sein, externe Unterstützung (zum Beispiel 
BGM-Beratende der Krankenkassen, der 
Berufsgenossenschaften und Unfallkas-
sen oder der gesetzlichen Rentenversiche-
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Die Maßnahmen des BGM der DGUV zielen darauf ab, 
einen Beitrag zur Stärkung der Gesundheit und damit 
zur Vorbeugung oder Verringerung von arbeitsbeding-
ten Beeinträchtigungen der Beschäftigten zu leisten.“ 

rung) hinzuzuziehen. Diese gehen in die 
Betriebe und beraten zum Aufbau sowie 
zur Umsetzung eines BGMs. Eine weitere 
wesentliche Voraussetzung für einen sys-
tematischen Prozess ist die Erarbeitung 
konkreter und überprüfbarer inhaltlicher 
Zielsetzungen für Gesundheit im Betrieb. 
Dies passiert idealerweise abgeleitet aus 
der Unternehmensstrategie. Schließlich 
geht es darum, Gesundheit im Betrieb mit 
dem betrieblichen Arbeitsschutz, mit dem 
Bereich Personal sowie anderen Human-
Resources-(HR-)Themen und Führungs-
instrumenten zu vernetzen. Außerdem 
kommt der internen Kommunikation eine 
wichtige Rolle zu, um alles, was geplant, 
getan und erreicht worden ist, transpa-
rent darzustellen. 

Das BGM der DGUV orientiert sich in sei-
ner Umsetzung an den Qualitätskriterien 
im Präventionsfeld Gesundheit im Betrieb 
der gesetzlichen Unfallversicherungsträger 
und der DGUV[2] und verfolgt damit einen 
systematischen, kontinuierlichen Prozess. 
Die Maßnahmen des BGM der DGUV zie-
len darauf ab, einen Beitrag zur Stärkung 
der Gesundheit und damit zur Vorbeugung 
oder Verringerung von arbeitsbedingten 
Beeinträchtigungen der Beschäftigten zu 
leisten. Sie sollen helfen, Kosten aufgrund 
von krankheitsbedingten Fehlzeiten, Leis-
tungseinbußen, Demotivation oder Prä-
sentismus zu senken. Darüber hinaus soll 
die Attraktivität der DGUV als Arbeitgebe-
rin gestärkt werden. Gesundheit im Betrieb 
soll in der betrieblichen Alltagspraxis ver-

ankert werden. Eine aktive Unterstützung 
der Führungskräfte und die Beteiligung der 
Beschäftigten sind dafür Voraussetzungen. 

Bereits seit 2005 gibt es gesundheitsbezo-
gene Maßnahmen in der DGUV. Zu diesem 
Zeitpunkt wurden niederschwellige Ange-
bote wie die Mittagsgymnastik ins Leben 
gerufen. Im Jahr 2012 wurde ein Steue-
rungsgremium konstituiert und eine BGM-
Koordinatorin eingestellt. Das namentliche 
Bekanntmachen von BGM-Beauftragten an 
den einzelnen Standorten verlieh dem BGM 
ein Gesicht und eine persönliche Note. Es 
entstanden weitere betriebspolitische Vo-
raussetzungen wie die Gesamtbetriebsver-
einbarung „Gesundheit“ sowie ein Budget, 
Räumlichkeiten und Qualifizierungsmaß-
nahmen. Die Maßnahmen werden seitdem 
auch in einer Rubrik im Intranet veröffent-
licht. Darüber hinaus entstanden eine Füh-
rungskräfte-Leitlinie im Bereich Beruf und 
Familie, die Gesamtbetriebsvereinbarun-
gen „Beurteilung psychischer Belastun-
gen“ und „Suchtprävention und Suchthil-
fe“, ein Netz an Suchtbeauftragten sowie 
Regelungen zur Arbeitsunfähigkeits-(AU-)
Datenauswertung. 

Im Jahr 2020 wurde das BGM noch stär-
ker mit dem Thema Sicherheit und mit 
den Strukturen der DGUV verknüpft. Ein 
überregionaler Arbeitskreis „Sicherheit, 
Gesundheit, Inklusion“ wird seitdem vom 
Hauptgeschäftsführer der DGUV geleitet, 
ein eigens geschaffenes Referat verzahnt 
den Arbeitsschutz, das BGM, das Betrieb-

liche Wiedereingliederungsmanagement 
(BEM), Inklusion und die arbeitsmedi-
zinische Betreuung der DGUV. Über die 
Einbindung in die Hauptabteilung Perso-
nal besteht ein enger Austausch mit Per-
sonalentwicklung und -marketing sowie 
der Projektleitung zur Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie. 

Analysen als Grundlage für die 
Planung von Interventionen 

In der Analysephase des BGM geht es 
darum, den Istzustand bezüglich der ge-
sundheitsbezogenen Situation der Beschäf-
tigten, ihrer Arbeits- und Organisations-
bedingungen und möglicher pathogener 
(„krank machender“) und salutogener 
(„gesund machender“) Einflussfaktoren 
zu erheben. Dieser Schritt kann beispiels-
weise mithilfe der Gefährdungsbeurteilung, 
von Beschäftigtenbefragungen, Arbeitssi-
tuationsanalysen, Gesundheitszirkeln und 
Kennzahlenerhebungen zu Arbeitsunfähig-
keit und Altersstruktur realisiert werden. 
Über die Nutzung verschiedener Daten- und 
Informationsquellen kann ein umfassen-
des Bild der Ist-Situation erstellt werden. 
Dieses wird in einem Gesundheitsbericht 
festgehalten. In der Analysephase lassen 
sich die Grundlagen für die Planung und 
Durchführung von nachfolgenden Inter-
ventionen und die Evaluation schaffen. An-
hand der Ist-Analyse können innerhalb des 
Prozesses der Interventionsplanung Zie-
le und Maßnahmen für „Gesundheit im 
Betrieb“ abgeleitet werden, wodurch ein 



9

DGUV Forum 5/2022     Schwerpunkt Preventive Health 

 systematisches Vorgehen unterstützt wird. 
Die Ziele ergeben sich aus den identifizier-
ten Handlungsbedarfen. 

Im hier aufgeführten Beispiel des BGM der 
DGUV wurde im Jahr 2011 eine Bestands-
aufnahme zum BGM an allen Standorten 
durchgeführt. Diese erfolgte mithilfe des 
BGM-Checks[3] (Schmidt, 2012). An einigen 
Standorten formierten sich Gesundheits-
zirkel. Der Einsatz der Prüfliste der Un-
fallversicherung Bund und Bahn[4] in den 
Jahren 2015 und 2016 verschaffte einen 
Überblick zu psychischen Belastungen 
in den Organisations- und Tätigkeitsbe-
reichen der DGUV. Anschließende Grup-
pengespräche vertieften die Analyse und 
führten zur Erarbeitung entsprechender 
Maßnahmen. In die Analyse fließen seit-
dem regelmäßig ein: 

• ein kassenübergreifender Gesund-
heitsbericht 

• die Auswertung der Arbeitsunfähig-
keitszeiten 

• die Anzahl an BEM-Verfahren sowie 
• die Anzahl der externen Beschäftig-

tenberatungen 

Auch in anderen Zusammenhängen durch-
geführte Analysen, wie zum Beispiel der 
KulturCheck[5], werden hinsichtlich gesund-
heitsbezogener Fragestellungen ausgewer-
tet. Neben dem Einsatz dieser konkreten 
Instrumente erfassen die BGM-Beauftrag-
ten und die Gremien kontinuierlich die Be-
darfe der Beschäftigten. 

Planung konkreter Maßnahmen 

In der Planungsphase des BGM werden 
zielgruppenspezifisch, zielorientiert und 
bedarfsbezogen Maßnahmen ausgewählt, 
entwickelt und priorisiert. Dies erfolgt im 
Steuerungsgremium oder in Ideen-Tref-
fen unter Einbeziehung der Beschäftig-
ten. Dazu werden unterstützend wissen-
schaftliche Erkenntnisse zur Umsetzung 
und Wirkung der Maßnahmen genutzt. 

In der DGUV werden die Ergebnisse der 
Analysephase in einem Gesundheitsbe-
richt ausgewertet. Sie werden im Steuer-
kreis beraten, es werden operative Ziele, 
die sich an den strategischen Zielen orien-
tieren, entwickelt und Maßnahmen ange-
passt. Die Ausrichtung der Maßnahmen 
im BGM an konkreten Zielen wird durch 
eine Übersicht erreicht, die systematisch 
die formulierten Ziele des BGM der DGUV 
auflistet und mit den zentralen Maßnah-
men in Zusammenhang bringt. Dies ver-
deutlicht, zu welchen Zielen in der DGUV 
bereits Maßnahmen vorhanden sind und 
wo noch Bedarf besteht. Aus den Analy-
seergebnissen ergeben sich zudem neue 
Handlungsfelder, die in die Übersicht auf-
genommen werden. 

Umsetzung der gesundheits
bezogenen Maßnahmen 

Bei der Umsetzung von Maßnahmen wird 
entsprechend der in der Planung inhaltlich 
und konzeptionell festgelegten Vorgehens-

weise agiert, wobei auf Zeit-, Arbeits- und 
Kostenpläne zu achten ist. Die Maßnahmen 
zielen auf die Verbesserung der Verhältnis-
se der Arbeitsbedingungen durch techni-
sche und organisatorische Maßnahmen ab. 
Das können zum Beispiel die Verbesserung 
von Arbeitsbedingungen, die Gestaltung 
der Arbeitsorganisation und des sozialen 
Klimas oder ein gesundheitsförderliches 
Verhalten der Beschäftigten sein. 

Verhältnisbezogene Maßnahmen in der 
DGUV entwickeln sich stark in Verbindung 
mit anderen Bereichen, denn betreffende 
Maßnahmen lassen sich nur selten isoliert 
betrachten. Dabei sind standortübergrei-
fende Aspekte und Schnittstellenthemen 
genauso wichtig wie die strategische Unter-
nehmensausrichtung. Aus diesem Grund 
ist die weiter oben beschriebene Vernet-
zung so wichtig. So lassen sich die Maß-
nahmen aus verschiedenen Blickwinkeln 
betrachten und schnell ganzheitliche Lö-
sungen finden, da die Abstimmungspro-
zesse organisatorisch verankert und kurz 
gestaltet sind. Die organisatorische Ein-
bindung in die Personalabteilung erwei-
tert diesen Punkt noch um das enge Zusam-
menwirken der strategisch-planerischen 
Bereiche mit den umsetzenden Bereichen 
(Personalentwicklung, Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit, betriebsmedizinische Ver-
sorgung, Zeitwirtschaft, Vereinbarkeit, Di-
versity). So wird das Thema Gesundheit im 
Betrieb bei Führungsthemen, neuen Rege-
lungen wie einer Gesamtbetriebsvereinba-
rung zum „flexiblen Arbeiten“, Kompetenz-

Die Ausrichtung der Maßnahmen im BGM an konkreten 
 Zielen wird durch eine Über sicht erreicht, die systematisch 
die formu lierten Ziele des BGM der DGUV auflistet und mit 
den zentralen Maßnahmen in Zu sammenhang bringt.“ 
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Die regelmäßige Gesamtschau der Ergebnisse macht 
deutlich, ob die Ziele und Maßnahmen gegebenenfalls 
neu prio risiert und angepasst werden müssen.“ 

trainings und Fortbildungen automatisch 
in den systemischen Prozess integriert. 

Im Bereich der Verhaltensprävention ent-
standen über die Jahre umfangreiche stand-
ortübergreifende und -spezifische Angebo-
te und Aktionen in folgenden Bereichen: 

• Bewegung und Ernährung 
• Stressbewältigung und Entspannung 
• Ergonomie und Gesundheitsberatung 

am Arbeitsplatz 
• Pausengestaltung 
• Führung und Gesundheit 
• Vermeidung von Suchtverhalten und 

Suchthilfe 
• Externe Beschäftigten- und Führungs-

kräfteberatung 

Im Jahr 2020 wurden weitreichende digi-
tale standortübergreifende Maßnahmen 
angeboten. Dazu zählen zum Beispiel ein 
Online-Kursprogramm, E-Learning-Ange-
bote zu psychischer Gesundheit, Online-
Gesundheitsberatung und Online-Coa-
ching sowie ein digitaler Gesundheitstag. 
Kolleginnen und Kollegen aller Standor-
te haben nun die Möglichkeit, gemeinsam 
an Maßnahmen zur Gesunderhaltung zum 
Beispiel durch Online-Kurse teilzunehmen. 
Zusammenhalt und Gemeinsamkeit entwi-
ckeln sich so standortübergreifend. 

Evaluation für eine 
 kontinuierliche Verbesserung 

Die Evaluation im Handlungszyklus „Ge-
sundheit im Betrieb“ überprüft, ob die ge-

setzten Ziele erreicht und Standards einge-
halten wurden. Im Rahmen der Evaluation 
kommt es zu einer Bewertung der imple-
mentierten Strukturen und Prozesse sowie 
der erzielten Ergebnisse in Form eines Soll-
Ist-Vergleichs. Die Evaluation dient sowohl 
der Verbesserung des Prozesses als auch 
zum Nachweis der Wirksamkeit. Eine um-
fassende Evaluation ist zudem im Rahmen 
des Aufbaus und der Weiterentwicklung 
des BGM von Bedeutung. 

Die Evaluation des BGM in der DGUV setzt 
an verschiedenen Stellen an, wobei quan-
titative und qualitative Verfahren kombi-
niert werden. Klassische Befragungen zu 
Maßnahmennutzung, Bekanntheit und Be-
darfen oder zur Evaluation von Einzelmaß-
nahmen, zum Beispiel des ersten digitalen 
Gesundheitstags, werden ebenso durchge-
führt wie Gespräche, Bilanzierungswork-
shops oder Rückmeldungen der BGM-Be-
auftragten. Darüber hinaus werden die in 
der Analysephase verwendeten Kennzah-
len aus dem Gesundheitsbericht sowie der 
Bericht des Corporate Health Audit mit ent-
sprechendem Benchmark für die Evalua-
tion genutzt. Die regelmäßige Gesamtschau 
der Ergebnisse macht deutlich, ob die Ziele 
und Maßnahmen gegebenenfalls neu prio-
risiert und angepasst werden müssen. 

Fazit 

Mit dem BGM setzt die DGUV einen Schwer-
punkt auf die Gesundheit ihrer Beschäf-
tigten. Die Vernetzung des BGM mit den 
Bereichen Sicherheit, Personal, Inklusion, 

Betriebliches Eingliederungsmanagement 
und Diversity trägt dazu bei, den aktuellen 
und zukünftigen Herausforderungen der 
Arbeitswelt, die mit dem technologischen 
und organisatorischen, gesellschaftlichen 
und demografischen Wandel verbunden 
sind, gesund und sicher zu begegnen.  ←

Fußnoten 

[1] Gemeinsames Verständnis zur Ausgestal-
tung des Präventionsfeldes „Gesundheit im 
Betrieb“ durch die Träger der gesetzlichen 
 Unfallversicherung und die DGUV, verabschie-
det vom Vorstand der DGUV am 29.11.2011, 
S. 3. 
[2] Qualitätskriterien im Präventionsfeld 
 „Gesundheit im Betrieb“ der gesetzlichen 
Unfallversicherungsträger und der DGUV, hrsg. 
von der DGUV, Fachbereich „Gesundheit im 
Betrieb“, Sachgebiet „Betriebliche Gesund-
heitsförderung“, Berlin 2014. 
[3] Schmidt, N.: Checkliste zur Erfassung des 
Status Quo eines BGM in Unternehmen. In: 
Aus der Arbeit des IAG, hrsg. vom Institut für 
Arbeit und Gesundheit der DGUV (IAG), Aus-
gabe 08/2014, Berlin 2014. 
[4] Prüfliste „Psychische Belastungen“, hrsg. 
von der Zentralstelle für Arbeitsschutz beim 
Bundesministerium des Inneren und Unfall-
versicherung Bund und Bahn, UVB 2015. 
[5] Hessenmöller, A.; Rahnfeld, M.; Wetz-
stein, A.: Der KulturCheck – Ein Analysetool 
für Unternehmen zur Erfassung der eigenen 
 Kultur der Prävention, IAG Report 2/2018, 
4. Auflage, Berlin 2022. 



11

DGUV Forum 5/2022     Schwerpunkt Preventive Health 

Der Blick über den Tellerrand – die Lotsen
funktion der Unfallversicherungsträger 
Key Facts 

• Bei der Beratung der Mitgliedsbetriebe in allen Fragen rund um Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit kann die Lotsenfunktion der Beratenden hin zu 
 anderen Sozialleistungsträgern den Betrieb entlasten 

• Zu lotsen bedeutet nicht, alle Leistungen der Sozialleistungsträger zu kennen, 
sondern bei konkreten Fragen oder Bedarfen auf die richtige Ansprechperson 
oder Ansprechstelle hinzuweisen 

• Durch regionale Vernetzung und Qualifizierung können Strukturen geschaffen 
werden, die das Lotsen erleichtern und eine Kooperation der Sozialleistungs
träger nachhaltig fördern 

Autorin 

 Johanna Post 

Die Sozialleistungsträger engagieren sich, die Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten, wieder
herzustellen und zu fördern. Um die gebündelte Kompetenz der Sozialleistungsträger ausschöpfen 
zu können, müssen Betriebe erfolgreich gelotst werden. Diese Aufgabe übernimmt die gesetzliche 
Unfallversicherung. 

Lotsen – nach innen und außen 

Überwachen und Beraten – mit dem Ziel, 
Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und ar-
beitsbedingte Gesundheitsgefahren mit al-

len geeigneten Mitteln zu verhindern – das 
sind die Kernaufgaben der Aufsichtsperso-
nen der gesetzlichen Unfallversicherung.[1] 
Sie sowie weitere Präventionsfachkräfte 
der Unfallversicherungsträger sind erste 

Ansprechpersonen der Betriebe in allen 
Fragen rund um Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit. Sie beraten im Sinne 
der Prävention und bilden bei Bedarf die 
Schnittstelle zu Leistungen der Rehabili-
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bereits vorhanden? 

Ja! Nein? 
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Andere UVT 

Abbildung 1: Die Lotsenfunktion der Unfallversicherungsträger 
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tation und Entschädigung innerhalb ihres 
Unfallversicherungsträgers. Sie nehmen 
hier also eine interne Lotsenfunktion wahr 
(siehe Abbildung 1). 
 
Nicht selten kommt es bei der Beratung 
der Betriebe zur Identifikation von betrieb-
lichen Problemstellungen, deren Bewälti-
gung über das Leistungsportfolio der Be-
rufsgenossenschaften und Unfallkassen 
hinausgeht. Das erfordert das Lotsen hin 
zu externen Ansprechstellen, um dem An-
spruch, „erste Ansprechperson“ zu sein, 
gerecht zu werden. Um auch hier dem Be-
trieb entsprechend weiterhelfen zu kön-
nen, ist es notwendig, den gesetzlichen 
Auftrag und das Leistungsangebot anderer 
Sozialleistungsträger, wie beispielsweise 
der gesetzlichen Kranken- oder Renten-
versicherung, sowie deren Zugangswege 
zu kennen. 

Lotsen lohnt sich 

Sich das Wissen über die entsprechenden 
Leistungen anderer Abteilungen des eige-
nen Hauses (interne Lotsenfunktion), an-
derer Unfallversicherungsträger oder auch 
der anderen Sozialleistungsträger (exter-
ne Lotsenfunktion) anzueignen und in der 
Lage zu sein, die Schnittstellen und Über-
gabepunkte zu erkennen, braucht selbst-
verständlich Zeit und ein gewisses Enga-
gement vonseiten der Aufsichtsperson und 
der Präventionsfachkraft der Unfallversi-
cherungsträger. Darüber hinaus benötigt 
es eine Führung, die dieses Lernen fördert 
und Raum dafür gibt. Wichtig ist jedoch: Es 
geht insbesondere bei der externen Lotsen-
funktion nicht darum, die Einzelheiten der 
Leistungsportfolios der anderen Sozialleis-

tungsträgern zu kennen, sondern sich zu-
nächst der Grenzen der Leistungen der ge-
setzlichen Unfallversicherung bewusst zu 
sein und damit einordnen zu können, bei 
welchen Problemstellungen andere Sozial-
leistungsträger die richtigen Ansprechstel-
len sind. Dazu sind grundlegende Kennt-
nisse über die wichtigsten Aufgaben und 
Angebote der anderen Sozialleistungsträ-
ger notwendig, jedoch kein Detailwissen 
erforderlich. Langfristig gesehen profitie-
ren sowohl Betriebe und Bildungseinrich-
tungen als auch die gesetzliche Unfallver-
sicherung von dieser proaktiven Ausübung 
der Lotsenfunktion. 

Die Betriebe haben den Vorteil, dass sie 
eine umfassende Beratung zu Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit erhalten 
und ihnen der Zugang zu den Leistungen 
des gesamten Sozialversicherungssystems 
ermöglicht wird. Betriebe haben eine An-
sprechperson, das heißt eine Aufsichts-
person oder eine Präventionsfachkraft, die 
ihnen aufzeigen kann, welche Unterstüt-
zungsangebote bei ihren jeweiligen Proble-
men infrage kommen könnten, und dabei 
hilft, die richtige Ansprechstelle zu finden. 
Der Betrieb und die Beschäftigten erfah-
ren somit eine umfassende Versorgung und 
erhalten Zugang zu den Expertinnen und 
Experten des Sozialversicherungssystems, 
die im jeweiligen Fall am besten unterstüt-
zen können. 

Für die gesetzliche Unfallversicherung be-
deutet die Ausübung der Lotsenfunktion, 
ihrem Anspruch als erste Ansprechpart-
nerin zu allen Fragen der Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit gerecht zu wer-
den. Aufsichtspersonen werden nicht nur 

in ihrer überwachenden Funktion, sondern 
als beratende Unterstützende wahrgenom-
men und schaffen somit über die Leistun-
gen der gesetzlichen Unfallversicherung 
hinaus einen Mehrwert für Betriebe und 
Bildungseinrichtungen. Das steigert das 
Image der gesetzlichen Unfallversicherung 
und erhöht das Vertrauen in sie. Auch Leis-
tungen anderer Sozialleistungsträger, die 
durch Aufsichtspersonen angeregt oder ge-
gebenenfalls vermittelt wurden, werden 
mit der gesetzlichen Unfallversicherung 
und ihrer Beratungskompetenz in Verbin-
dung gebracht, sodass die Betriebe Leis-
tungen wie aus einer Hand erhalten. 

Den Fuß in der Tür 

Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt, 
warum die gesetzliche Unfallversicherung 
unter den Sozialversicherungsträgern eine 
entscheidende Rolle einnimmt, um den Zu-
gang zu anderen Leistungserbringern im 
Sozialversicherungssystem herzustellen. 

Im Gegensatz zum Beratungspersonal der 
gesetzlichen Kranken- und Rentenversiche-
rung verfügen Aufsichtspersonen der ge-
setzlichen Unfallversicherung über etwas 
ganz Entscheidendes: einen hoheitlichen 
Auftrag und das Recht, jederzeit einen Be-
trieb aufzusuchen und diesen prüfen zu 
dürfen. Bei jeder Prüfung der Einhaltung 
der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben 
haben Aufsichtspersonen die Chance, zu 
Sicherheit und Gesundheit bei der  Arbeit 
ganzheitlich beraten zu können und auch 
Themen in den Betrieb zu bringen, die über 
die gesetzliche Pflicht des Unternehmens 
hinausgehen, aber zum Wohl der Beschäf-
tigten entscheidend beitragen, wie bei-

Die Betriebe haben den Vorteil, dass sie eine umfassen-
de Beratung zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
erhalten und ihnen der Zugang zu den Leistungen des 
gesamten Sozialversicherungssystems ermöglicht wird.“ 
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spielsweise die betriebliche Gesundheits-
förderung (BGF). 

Die gesetzliche Kranken- und Rentenver-
sicherung haben nicht nur ein Interesse, 
mit der gesetzlichen Unfallversicherung 
zu kooperieren, sondern auch die im Prä-
ventionsgesetz festgeschriebene Pflicht 
dazu – und das sollte genutzt werden. 
Auch andere Sozialleistungsträger können 
bei ihren betrieblichen Beratungen eine 
Lotsenfunktion einnehmen und verweisen 
dann zum Beispiel bei Fragen zum Arbeits-
schutz an die Berufsgenossenschaften und 
Unfallkassen oder deren Handlungshilfen 
und weitere Präventionsleistungen. Diese 
Wechselwirkung birgt für alle Sozialleis-
tungsträger Vorteile und sichert eine um-
fassende Versorgung der Betriebe. 

Die richtige Ansprechperson 
finden 

Um bei konkreten Fragen oder Bedarfen 
an die richtige Ansprechperson oder die 
entsprechende Ansprechstelle zu verwei-
sen, gibt es verschiedene Wege (siehe Ab-
bildung 1). 

Besteht bereits der Kontakt zu einer kon-
kreten Ansprechperson, kann an diese ver-
wiesen werden. Wenn eine Aufsichtsperson 

beispielsweise bei einer Betriebsbesichti-
gung erfährt, dass mehrere Beschäftigte 
des Betriebes unter ersten gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen leiden, ist es hier 
sinnvoll, auf die medizinischen Leistungen 
zur Prävention der gesetzlichen Rentenver-
sicherung zu verweisen. Ist die regional zu-
ständige Beraterin aus dem Firmenservice 
der Deutschen Rentenversicherung (DRV) 
bekannt, kann die Kontaktaufnahme direkt 
persönlich erfolgen. 

Sofern die jeweiligen Ansprechpersonen 
der anderen Sozialleistungsträger nicht be-
kannt sind, kann der Betrieb an  zentrale 
Ansprechstellen verwiesen werden (siehe 
Abbildung 2). Während bei größeren Be-
trieben häufig schon Kooperationen unter 
anderem im Hinblick auf die betriebliche 
 Gesundheitsförderung mit einer Kranken-
kasse bestehen, ist es besonders für kleine 
und mittelständische Unternehmen, die 
noch nicht mit einer Krankenkasse zusam-
mengearbeitet haben, empfehlenswert, eine 
kostenlose Erstberatung bei der BGF-Koor-
dinierungsstelle der gesetzlichen Kranken-
versicherung einzuholen. Für die Leistun-
gen der gesetzlichen Rentenversicherung, 
unter anderem medizinische Leistungen der 
Prävention sowie Unterstützung beim be-
trieblichen Eingliederungsmanagement, ist 
der Firmenservice die erste Ansprechstelle. 

Wenn es um das Wohl schwerbehinderter 
oder ihnen gleichgestellter Menschen geht, 
ist die Bundesarbeitsgemeinschaft der In-
tegrationsämter und Hauptfürsorgestellen 
(BIH) die erste Anlaufstelle. Unterstützung 
durch die Bundesagentur für Arbeit, bei-
spielsweise bei Nachwuchsproblemen oder 
Fachkräftemangel, kann durch den Arbeit-
geberservice eingeholt werden. 

Abbildung 2: Ansprechstellen der Sozialleistungsträger 

Q
ue

lle
: E

ig
en

e 
D

ar
st

el
lu

ng
 /

 G
ra

fik
: k

le
on

st
ud

io
.c

om

Gesetzliche
Krankenversicherung BGF-Koordinierungsstelle www.bgf-koordinierungsstelle.de

Gesetzliche
Rentenversicherung Firmenservice

www.deutsche-rentenversicherung.de/firmenservice
Tel. +49 800 1000 453

E-Mail: firmenservice@deutsche-rentenversicherung.de

Integrations-/ 
Inklusionsämter

Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Integrationsämter und 
Hauptfürsorgestellen (BIH)

www.bih.de/integrationsaemter/kontakt
Tel. +49 221 809 53 90

Bundesagentur 
für Arbeit Arbeitgeberservice www.arbeitsagentur.de/unternehmen

Tel. +49 800 4 5555 20

Regionale Vernetzung fördert 
die Lotsenfunktion 

Eine Lotsenfunktion nehmen Aufsichts-
personen auch dann ein, wenn sie in re-
gionalen Netzwerken mit anderen Sozial-
leistungsträgern aktiv werden. Dies können 
zum einen Netzwerke sein, in denen sich 
Beratende untereinander vernetzen und 
die Leistungen der anderen Sozialleis-
tungsträger besser kennenlernen wollen. 
Zum anderen gibt es Netzwerke wie „Be-
triebsnachbarschaften“, in denen mehre-
re Betriebe von verschiedenen Institutio-
nen gemeinsam beraten und unterstützt 
werden. Oft sind hier neben den Sozial-
leistungsträgern auch Arbeitgebervertre-
tungen, Handwerkskammern oder Wirt-
schaftsförderungsgesellschaften beteiligt. 

Beteiligen sich Unfallversicherungsträger 
in solchen Netzwerken, geht es nicht nur 

http://www.bgf-koordinierungsstelle.de
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/firmenservice
mailto: firmenservice@deutsche-rentenversicherung.de
http://www.bih.de/integrationsaemter/kontakt
http://www.arbeitsagentur.de/unternehmen


14

DGUV Forum 5/2022     Schwerpunkt Preventive Health 

darum, die Leistungen des eigenen Unfall-
versicherungsträgers darzustellen, son-
dern stellvertretend auch für die anderen 
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen 
zu sprechen und bei Bedarf, das heißt bei 
branchenspezifischen Spezialfragen, an 
diese zu vermitteln. 

Durch die Beteiligung in Netzwerken be-
steht nicht nur die Chance, mehr über die 
Leistungen der anderen Sozialleistungsträ-
ger zu erfahren, sondern auch den direk-
ten Kontakt zu den regionalen Ansprech-
personen von zum Beispiel Kranken- oder 
Rentenversicherung herzustellen. 

Profitiert werden kann bereits jetzt von 
der Arbeit der gesetzlichen Krankenversi-
cherung, die in den vergangenen Jahren 
zahlreiche Gesundheitsnetzwerke[2] initi-
iert hat. 

Auch die Landesverbände der DGUV kön-
nen Auskunft zu regionalen Netzwerken 
geben oder bei der Suche nach einer pas-
senden Kooperation unterstützen. 

Strukturen schaffen und Unter
stützungsangebote liefern 

Für die erfolgreiche, nachhaltige und res-
sourcenschonende Ausübung der Lotsen-
funktion braucht es offene Strukturen und 
das Engagement aller Beteiligten. Zu be-
achten ist, dass nicht nur Aufsichtsperso-
nen, sondern auch Präventionsberaterin-
nen und -berater, Reha-Managerinnen- und 
-Manager der Unfallversicherungsträger, 
Betriebs- sowie Arbeitsmedizinerinnen 

und -mediziner, aber auch Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit eine Lotsenfunktion in-
nerhalb des Sozialversicherungssystems 
ausüben und bei entsprechenden Frage-
stellungen und Qualifizierungsmaßnah-
men sowie beim Aufbau von Netzwerken 
mitgedacht werden sollten. 

Um Aufsichtspersonen und weitere Prä-
ventionsfachkräfte in ihrer Lotsenfunktion 
zu unterstützen, sind wirksame Qualifizie-
rungsmaßnahmen erforderlich. Seit 2021 
werden wesentliche Kenntnisse zu den 
Leistungen der anderen Sozialleistungs-
träger und zu den entsprechenden An-
sprechstellen im Rahmen des Lernfelds 8 
„Gesundheit bei der Arbeit“ in der Aus-
bildung zur Aufsichtsperson vermittelt. 
Darüber hinaus sind von der DGUV auch 
entsprechende Qualifizierungsmodule für 
bereits in der Praxis tätige Aufsichtsper-
sonen und weitere Präventionsfachkräfte 
geplant. 

Einen Überblick über die Unterstützungs-
leistungen im Bereich Gesundheitsför-
derung und Prävention der einzelnen 
Sozialleistungsträger bietet auch die Hand-
lungshilfe „Landkarte der Unterstützen-
den“[3], die der Fachbereich „Gesundheit 
im Betrieb“ der DGUV im Jahr 2020 veröf-
fentlicht hat. Aktuell ist als Ergebnis eines 
Kooperationsprojekts des Fachbereiches 
„Organisation von Sicherheit und Gesund-
heit“ der DGUV ein Leitfaden zur Koope-
ration[4], insbesondere im Hinblick auf die 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen, ver-
öffentlicht worden. Beide Broschüren fas-
sen wesentliche Aspekte zur erfolgreichen 
Lotsentätigkeit kompakt zusammen und 
bieten damit wichtige Orientierungshilfen 
für die Praxis. 

Um die Lotsenfunktion langfristig zu stär-
ken, sind vor allem das Sammeln von Er-
fahrungen und der persönliche Austausch 
untereinander notwendig – nicht nur mit 
anderen Sozialleistungsträgern,  sondern 
auch innerhalb der eigenen Reihen der Un-
fallversicherung. In einem DGUV Fachge-
spräch „Lotse im Betrieb – auch das noch?!“ 
im Februar 2022 konnten sich Aufsichtsper-
sonen und weitere Präventions fachkräfte 
zur Lotsenfunktion austauschen und von 

erfahrenen Lotsinnen und Lotsen aus der 
Praxis lernen. Im Nachgang zu diesem 
Fachgespräch wurden weitere Erfahrungs-
austausche von der DGUV gewünscht. Ein 
virtueller Austausch findet bereits jetzt im 
Präventionsforum+ statt. Dort wurde unter 
dem Namen „MiO – Miteinander Orientie-
rung finden“ eine neue Gruppe gegründet, 
die Aufsichtspersonen und weitere Präven-
tionsfachkräfte zu einem Austausch zu den 
Themen Lotsenfunktion, Kooperation mit 
anderen Sozialleistungsträgern und regio-
nale Netzwerke einlädt. 

Im Rahmen der Initiative Gesundheit und 
Arbeit (iga) wird aktuell ein Internetauftritt 
zur Kooperation der Sozialleistungsträger 
erarbeitet, der den Nutzen von Kooperatio-
nen darstellt und Präventionsfachkräfte 
sowie Beratende in der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung und dem betriebli-
chen Gesundheitsmanagement (BGM) in 
ihrer Lotsenfunktion unterstützen soll. 
Der Auftritt wird ab Frühjahr 2022 über 
die iga-Website[5] verfügbar sein. Die an-
geführten Unterstützungsangebote sollen 
dazu beitragen, die Aufsichtspersonen und 
weitere Präventionsfachkräfte in ihrer Lot-
senfunktion handlungsfähig zu machen 
und damit die Position der gesetzlichen 
Unfallversicherung als erste Ansprech-
partnerin rund um Fragen zu Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit nachhaltig 
stärken. Dies kommt den Betrieben und 
Bildungseinrichtungen und somit den Be-
schäftigten zugute.  ← 

Fußnoten 

[1] Positionspapier „Überwachung und Bera
tung im Wandel“ der DGUV 2020 
[2] Eine Übersicht über bereits vorhandene 
Netzwerke findet sich auf: www.dergesund
heitsplan.de/ 
[3] https://publikationen.dguv.de/versiche
rungleistungen/versicherungsschutz/3729/
landkartederunterstuetzenden (abgerufen 
am 6.4.2022) 
[4] https://publikationen.dguv.de/praeven
tion/allgemeineinformationen/4416/leitfa
denzurzusammenarbeitdersozialleistungs
traeger (abgerufen am 6.4.2022) 
[5] www.igainfo.de (abgerufen am 6.4.2022) 

Für die Ausübung 
der Lotsenfunktion 
braucht es offene 
Strukturen und das 
Engagement aller 
 Beteiligten.“ 

http://www.der-gesundheitsplan.de/
https://publikationen.dguv.de/versicherungleistungen/versicherungsschutz/3729/landkarte-der-unterstuetzenden
https://publikationen.dguv.de/praevention/allgemeine-informationen/4416/leitfaden-zur-zusammenarbeit-der-sozialleistungstraeger
http://www.iga-info.de
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Preventive Health in der betrieblichen 
 Präventionsarbeit 

Key Facts 

• Prävention ist weiterhin ein zunehmend wichtiger Bestandteil in der Gesund-
heitsversorgung 

• In der betrieblichen Praxis kann Sicherheits- und Gesundheitskompetenz 
gefördert und durch Digital-Health-Apps unterstützt werden 

• Die gesetzliche Unfallversicherung unterstützt Preventive Health mit Erkennt-
nissen aus der Forschung, ihren Präventionsleistungen und Maßnahmen der 
Individualprävention 

Autorin 

 Johanna Post 

Preventive Health beschreibt nicht nur die steigende Bedeutung der Prävention in der Gesund
heitsversorgung und mehr individuelle Eigenverantwortung, sondern auch ein wachsendes Hand
lungsfeld für die gesetzliche Unfallversicherung. Welche Aktivitäten bereits im Bereich Preventive 
Health vollzogen werden und welche Perspektiven sich eröffnen, erfahren Sie in diesem Artikel. 

Preventive Health als 
 Schlüsseltrend 

In den vergangenen Jahren hat die Präven-
tion in der Gesundheitsversorgung einen 
immer größeren Stellenwert eingenom-
men. Preventive Health spielt nicht nur in 
der Gesundheitsversorgung eine treibende 
Rolle, sondern wurde bereits im Jahr 2020 
in einem Zukunftsworkshop im Rahmen 
der Geschäftsführerinnen- und Geschäfts-
führerkonferenz der DGUV (GFK) als ein 
Schlüsseltrend der gesetzlichen Unfallver-
sicherung identifiziert.[1] Preventive Health 
beschreibt dabei die zunehmende Bedeu-
tung der Prävention in der Gesundheits-
versorgung und damit einhergehend das 
steigende Gesundheitsbewusstsein sowie 
den höheren Stellenwert für die Gesund-
erhaltung in der Bevölkerung. 

Bezüge zu diesem Themenfeld bestehen 
sowohl hinsichtlich der Gesundheitskom-
petenz (Health Literacy) als auch der Digi-
tal Health – letztere betrifft den Umgang 
mit digitalen Gesundheitsangeboten und 
den Einsatz von digitalen Technologien in 
der Gesundheitsversorgung.[2] Aufgrund 

ihres gesetzlichen Auftrages spricht die 
gesetzliche Unfallversicherung hinsicht-
lich der Gesundheitskompetenz gern von 
Sicherheits- und Gesundheitskompetenz. 
Nach Definition der DGUV umfasst diese 
„[…] die kognitiven Fähigkeiten sowie die 
Fertigkeiten und Motivation, in vielfältigen 
Situationen gesundheitsgefährdende, -er-
haltende und -fördernde Faktoren für sich 
und andere vorherzusehen oder zu erken-

nen, risikomindernde, gesundheitserhal-
tende und -fördernde Entscheidungen zu 
treffen sowie die Selbstregulation, diese 
verantwortungsvoll umzusetzen.“[3] 

Begriffserläuterungen 

Preventive Health 

beschreibt die zunehmende 
Bedeutung der Prävention in 
der Gesundheitsversorgung 
und damit einhergehend 
das steigende Gesundheits-
bewusstsein sowie den 
höheren Stellenwert für die 
Gesunderhaltung in der 
 Bevölkerung. 

Sicherheits und 
 Gesundheitskompetenz 

„[...] umfasst die kognitiven 
Fähigkeiten sowie die Fertig-
keiten und Motivation, in 
vielfältigen Situationen 
gesundheitsgefährdende, 
-erhaltende und -fördernde 
Faktoren für sich und  andere 
vorherzusehen oder zu 
 erkennen, risikomindernde, 
gesundheitserhaltende und 
-fördernde Entscheidungen 
zu treffen sowie die Selbst-
regulation, diese verantwor-
tungsvoll umzusetzen.“ 

Digital Health 

betrifft den Umgang mit digi-
talen Gesundheitsan geboten 
und den Einsatz von digitalen 
Technologien in der Gesund-
heitsversorgung. 
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Sinkende Gesundheits
kompetenz in der Bevölkerung 

Preventive Health beschreibt weit mehr als 
das regelmäßige Wahrnehmen von Vorsor-
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geuntersuchungen. Es geht um den gene-
rellen Umgang mit der eigenen Gesund-
heit und dem persönlichen Stellenwert 
der Prävention. Um sich mit der eigenen 
Gesundheit auseinandersetzen zu können, 
braucht es jedoch zunächst ein gewisses 
Grundwissen. Die Fülle an Gesundheits-
informationen, die insbesondere das Inter-
net bietet, ist immens und der Zugang in 
der Regel niedrigschwellig. Dies erweckt 
leicht den subjektiven Eindruck, dass mehr 
Gesundheitsinformationen auch zu mehr 
Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung 
führen. Eine aktuelle Studie von Schaeffer 
et al. beweist jedoch das Gegenteil. Laut 
dem zweiten Health Literacy Survey Ger-
many (HLS-GER 2) hat sich die Gesund-
heitskompetenz der deutschen Bevölke-
rung verschlechtert. Mehr als die Hälfte der 
Bevölkerung (58,8 Prozent) weist im Jahr 
2021 eine geringe Gesundheitskompetenz 
auf. Durch die Corona-Pandemie hat sich 
die Gesundheitskompetenz laut einer zu-
sätzlichen Erhebung des HLS-GER 2 leicht 
verbessert. Unklar ist jedoch, wie langfris-
tig dieser Effekt ist.[4] 

Die vorliegenden Daten zeigen, dass der 
erleichterte Zugang zu Gesundheitsinfor-
mationen nicht zwangsläufig eine Steige-
rung der Gesundheitskompetenz mit sich 
bringt. Vielmehr kann diese Fülle an In-
formationen die Beurteilung einzelner Ge-
sundheitsinformationen erschweren.[5] An 
dieser Stelle ist die Unterstützung durch 
Expertinnen und Expertinnen gefragt, die 
fachlich gesicherte Informationen zur Ver-

fügung stellen und bei Bedarf an die ent-
sprechenden Ansprechstellen verweisen. 

DigitalHealthApps bieten 
 Potenzial 

Eine Form der Auseinandersetzung und 
Verbesserung der eigenen Gesundheit bie-
ten Digital-Health-Apps. In der Präventi-
on und Gesundheitsförderung wurde das 
Potenzial digitaler Gesundheitsangebote 
bereits erkannt und ausgebaut. Digitale 
Tools, die zum Beispiel dabei helfen, sich 
gesund zu ernähren oder mehr Sport zu 
treiben, sind so beliebt wie nie zuvor und 
liefern jährlich Milliarden-Umsätze.[6] Ein 
Problem stellt sich jedoch: Auch wenn die 
Zahl der Userinnen und User immens ist, 
verfügen die meisten über eine geringe di-
gitale Gesundheitskompetenz und haben 
Probleme, die Vertrauenswürdigkeit, Neu-
tralität und Qualität digitaler Informatio-
nen einzuschätzen.[7] Während viele Digi-
tal-Health-Apps im privaten Bereich und 
öffentlichen Gesundheitswesen schon zu 
Standardanwendungen gehören, werden 
sie in der betrieblichen Praxis bisher we-
nig genutzt. Hier besteht jedoch großes 
Potenzial, durch diese ein betriebliches 
Management für Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit zu unterstützen. Nur 
eines von zahlreichen Beispielen hierfür 
ist die Anwendung einer Schrittzähler-
App in einem Betrieb mit größtenteils Bü-
roarbeitsplätzen, um gemeinsam den Be-
wegungsmangel zum Beispiel über einen 
Schrittzähler-Wettbewerb zu bekämpfen. 

Auch sind bestimmte Apps darauf spezia-
lisiert, an regelmäßige Bildschirmpausen 
zu erinnern, Powernaps zu managen oder 
Achtsamkeitsübungen durchzuführen, um 
sowohl die Gesundheit der Beschäftigten 
zu erhalten und zu fördern als auch die 
Produktivität zu erhöhen. 

Wichtig ist jedoch, Digital-Health-Apps im 
Hinblick auf deren Seriosität gezielt aus-
zuwählen und die Beschäftigten bei der 
Anwendung zu begleiten, sodass es nicht 
zu Überforderung oder falscher Anwen-
dung kommt. 

Eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe 

Preventive Health nachhaltig zu stärken 
und die Gesundheit jeder und jedes Ein-
zelnen zu verbessern, ist als gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe zu betrachten. Insbe-
sondere den Sozialleistungsträgern kommt 
hier eine tragende Rolle zu, denn sie kön-
nen im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags 
Unterstützung in Lebenswelten wie Betrie-
ben und Bildungseinrichtungen leisten. 

Entscheidend ist, durch entsprechende 
verhaltens- und verhältnispräventive Ange-
bote Preventive Health zu fördern und alle 
Beteiligten zu befähigen, ihre Gesundheit 
selbstständig zu stärken. Sinnvoll ist eine 
Verknüpfung einer gesundheitsförderli-
chen Gestaltung der Arbeit beziehungswei-
se des Lernens mit individuell zugeschnit-
tenen verhaltensorientierten Maßnahmen 

Preventive Health nachhaltig zu stärken und die Gesundheit 
jeder und jedes Ein zelnen zu verbessern, ist als gesamtgesell
schaftliche Aufgabe zu betrachten.“ 
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der Prävention und Gesundheitsförderung 
auf Basis der Beurteilung der Arbeitsbe-
dingungen. 

Preventive Health in der 
 gesetzlichen Unfallversicherung 

Innerhalb des ganzheitlichen Präventions-
ansatzes leistet die gesetzliche Unfallver-
sicherung bei Bedarf individualpräventive 
Maßnahmen, die zum einen darauf zielen, 
die Entstehung, die Verschlimmerung oder 
das Wiederaufleben einer Berufskrank-
heit zu verhindern. Zum anderen dienen 
sie dazu, arbeitsbedingte Gesundheits-
gefahren infolge einer Erkrankung oder 
eines Arbeitsunfalls bei Vorliegen eines 
individuell erhöhten Gesundheitsrisikos 
zu vermindern. 

Die Berufsgenossenschaften und Unfall-
kassen unterstützen Preventive Health 
durch zahlreiche Angebote im Rahmen 
ihrer Präventionsleistungen. Dies kann 
beispielsweise eine Beratung der Betrie-
be und Bildungseinrichtungen zu spezi-
fischen Themen wie der Prävention psy-
chischer Belastung sein oder eines der 
vielen Präsenz- oder Online-Angebote für 
betriebliche Akteurinnen und Akteure oder 
Beschäftigte zu Themen wie Stressmanage-
ment, Ernährung oder Bewegung. 

Auch die Fachbereiche der DGUV mit ih-
ren zugehörigen Sachgebieten stellen ge-
sicherte Gesundheitsinformationen zur 
Verfügung, wie beispielsweise zur Ge-
sundheitsförderung und Prävention in 
Schulen[8] oder zu verhaltenspräventiven 
Maßnahmen während und außerhalb der 
Arbeitszeit bei Schichtarbeit[9]. Bei Bedarf 
vermitteln sie die Beratung durch Exper-
tinnen und Experten. 

Die Institute der DGUV forschen seit Jah-
ren auf dem Gebiet Preventive Health und 
leiten aus den Erkenntnissen Handlungs-
ansätze für die Prävention ab. Im besonde-
ren Fokus der Arbeit des Instituts für Prä-
vention und Arbeitsmedizin (IPA) stehen 
medizinisch-wissenschaftliche Themen zur 
Prävention beruflich bedingter Erkrankun-
gen. Schwerpunkte sind aktuelle Fragestel-
lungen zu Erkrankungen beziehungswei-

se gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
durch eine Vielzahl unterschiedlicher 
Gefährdungen, wie beispielsweise Hitze, 
UV-Strahlung, physische Belastungen oder 
Expositionen gegenüber Allergenen und 
Bioaerosolen an Arbeitsplätzen und in Bil-
dungseinrichtungen inklusive SARS-CoV-2. 
Das Institut für Arbeitsschutz (IFA) setzt 
mit einem Forschungsprojekt bereits bei 
den Kleinsten an, in dem es Kinder in Kin-
dertagesstätten und Grundschulen selbst 
zur Prävention forschen lässt. Das Institut 
für Arbeit und Gesundheit (IAG) veröffent-
licht unter anderem regelmäßig Beiträge 
zum Thema Sicherheits- und Gesundheits-
kompetenz. 

Vernetzung aller Beteiligten 

Zunehmend richtet sich der Fokus des Prä-
ventionshandelns auf die Vernetzung – so-
wohl nach innen als auch nach außen. So 
trägt die interne Zusammenarbeit der Be-
reiche Prävention und Rehabilitation der 
gesetzlichen Unfallversicherung zu einer 
optimierten Versorgung bei und ermöglicht 
Rückschlüsse für die Prävention. 

Nach außen gilt es, die anderen Sozialleis-
tungsträger und weitere Institutionen im 
Blick zu behalten und bei Bedarf auf deren 
Leistungen zu verweisen. Beispielsweise 
können Beschäftigte mit ersten gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen durch das 
Programm RV Fit der Deutschen Rentenver-
sicherung unterstützt werden. Auch hin-
sichtlich Vorsorgeuntersuchungen kann 
ein Verweis an andere Sozialleistungsträ-
ger sinnvoll sein. Zum Beispiel bieten Kran-
kenkassen im Rahmen der betrieblichen 
Gesundheitsförderung Screening-Untersu-
chungen an und finanzieren den Check-up 
35. Beschäftigte über 45 Jahre können über 
die Deutsche Rentenversicherung einen 
Ü45-Gesundheits-Check erhalten. 

Ausblick 

„Preventive Health“ verstärkt den Trend 
zur Förderung der Gesundheit und um-
fasst dabei weit mehr als die Inanspruch-
nahme einzelner Gesundheitsleistungen. 
Vielmehr sollte der Fokus darauf gerichtet 
werden, Arbeits- und Lernbedingungen ge-

sundheitsförderlich und präventiv zu ge-
stalten sowie Strukturen zu schaffen, die 
die Menschen in ihrer Sicherheits- und Ge-
sundheitskompetenz unterstützen sowie 
Möglichkeiten zur individuellen Präven-
tion bieten. Die gesetzliche Unfallversi-
cherung hilft Betrieben und Beschäftig-
ten sowie Bildungseinrichtungen durch 
zahlreiche Präventionsangebote und trägt 
durch die Ermittlung und Verbreitung ge-
sicherter Erkenntnisse auch zur Stärkung 
von Sicherheits- und Gesundheitskompe-
tenz bei. Entscheidend ist jedoch, dass alle 
beteiligten Akteurinnen und Akteure im 
Präventionsfeld „Gesundheit im Betrieb“ 
an einem Strang ziehen und die Betriebe 
unterstützen, damit Preventive Health von 
einem Trend zur Routine wird.  ←

Fußnoten 

[1] Siehe GFK 3/2020. 
[2] Zukunftsinstitut GmbH: Glossar,  
www.zukunftsinstitut.de/artikel/megatrend-
glossar/gesundheit-glossar/ (abgerufen am 
23.03.2022).
[3] Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
e. V. (DGUV): Entwicklung einer Definition zur 
individuellen Sicherheits- und Gesundheits-
kompetenz. In: Aus der Arbeit des IAG, Aus-
gabe 12/2021. 
[4] Schaeffer, D.; Berens, E.-M.; Gille, S.; 
Griese, L.; Klinger, J.; de Sombre, S.; Vogt, D.; 
Hurrelmann, K.: Gesundheitskompetenz 
der Bevölkerung in Deutschland – vor und 
während der Corona Pandemie: Ergebnisse 
des HLS-GER 2, Bielefeld: Interdisziplinäres 
Zentrum für Gesundheitskompetenzforschung 
(IZGK), Universität Bielefeld 2021, DOI: 
https://doi.org/10.4119/unibi/2950305. 
[5] Schaeffer et. al. 2021 
[6] Statista GmbH: Umsatz des globalen mo-
bilen Gesundheit-App-Marktes im Jahr 2017 
und 2025, https://de.statista.com/statistik/
daten/studie/1184929/umfrage/umsatz-des-
mobilen-gesundheit-apps-marktes-weltweit/ 
(abgerufen am 23.03.2022). 
[7] Schaeffer et. al. 2021 
[8] Siehe hierzu auch: https://publikatio-
nen.dguv.de/regelwerk/dguv-informatio-
nen/1420/praevention-und-gesundheitsfoer-
derung-in-der-schule 
[9] Siehe hierzu auch: https://publikationen.
dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/3551/
leben-mit-schichtarbeit-tipps-fuer-beschaef-
tigte 

http://www.zukunftsinstitut.de/artikel/megatrend-glossar/gesundheit-glossar/
http://www.zukunftsinstitut.de/artikel/megatrend-glossar/gesundheit-glossar/
https://doi.org/10.4119/unibi/2950305
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1184929/umfrage/umsatz-des-mobilen-gesundheit-apps-marktes-weltweit/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1184929/umfrage/umsatz-des-mobilen-gesundheit-apps-marktes-weltweit/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1184929/umfrage/umsatz-des-mobilen-gesundheit-apps-marktes-weltweit/
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/1420/praevention-und-gesundheitsfoerderung-in-der-schule
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/1420/praevention-und-gesundheitsfoerderung-in-der-schule
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/1420/praevention-und-gesundheitsfoerderung-in-der-schule
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/1420/praevention-und-gesundheitsfoerderung-in-der-schule
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/3551/leben-mit-schichtarbeit-tipps-fuer-beschaeftigte
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/3551/leben-mit-schichtarbeit-tipps-fuer-beschaeftigte
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/3551/leben-mit-schichtarbeit-tipps-fuer-beschaeftigte
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/3551/leben-mit-schichtarbeit-tipps-fuer-beschaeftigte
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Die Zukunft der Prävention von Hautkrebs 
durch Sonnenstrahlung 

Key Facts 

• Hautkrebs durch solare ultraviolette (UV) Strahlung ist die zweithäufigste 
anerkannte Berufskrankheit von insgesamt 82 Berufskrankheiten 

• Es existieren vielfältige Projekte zur Prävention von UV-induziertem Haut-
krebs, doch die daraus abgeleiteten Maßnahmen kommen in der Praxis 
nur unzureichend an 

• Um Versicherte wirksam vor Hautkrebs zu schützen, sind die Unfallver-
sicherungsträger und die DGUV gemeinsam gefordert, die Prävention 
künftig nachhaltig in der Praxis zu etablieren 

Autorinnen und Autor 

 Claudine Strehl 
 Nicola Quade 
 Martin Brose 

Die Prävention von UV-induziertem Hautkrebs stellt die Unfallversicherungsträger vor Herausfor-
derungen. Während Maßnahmen zum Schutz vor übermäßiger Sonneneinstrahlung bei der Arbeit 
existieren, kommen diese im Arbeitsalltag unzureichend an. Die Fachbereiche der DGUV setzen 
sich daher verstärkt für die Entwicklung praxisfreundlicher Präventionskonzepte ein. 
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Abbildung 1: Die zehn Berufe mit der höchsten UV-Strahlenbelastung, ermittelt mit dem GENESIS-UV-Messsystem 

UV-Strahlung: Ein branchen-
übergreifendes Risiko 

Die Arbeiten innerhalb der Fachbereiche 
der DGUV – besonders der Fachbereiche 
Energie Textil Elektro  Medienerzeugnisse 

(FB ETEM), Bauwesen (FB BAU), Persönli-
che Schutzausrüstung (FB PSA) und der da-
zugehörigen Sachgebiete – haben deutlich 
gemacht, dass Sonnenschutz als branchen-
übergreifendes Querschnittsthema viele 
Beschäftigte betrifft. 

Aufgrund des berufsbedingten Aufent-
halts im Freien über viele Jahre hinweg 
ohne wirksamen Sonnenschutz erkran-
ken viele Versicherte im höheren Alter an 
weißem Hautkrebs. Besonders betroffen 
sind Beschäftigte aus der Bauwirtschaft, 
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aber auch aus dem Bereich der Landwirt-
schaft und der Rohstoffgewinnung (siehe 
Abbildung 1). 

Anerkannte Berufskrankheit 
BK 5103 

Hautkrebs durch solare ultraviolette (UV) 
Strahlung ist seit 2015 als anerkannte Be-
rufskrankheit (BK) in die Berufskrankhei-
ten-Verordnung (BKV) unter der Nummer 
5103 aufgenommen.[1] Nach Lärmschwer-
hörigkeit ist Hautkrebs somit die am häu-
figsten anerkannte Berufskrankheit (siehe 
Abbildung 2[2]). 
 
Die Berufskrankheit umfasst bisher zwei 
Arten des weißen (nicht-melanozytären) 
Hautkrebses: Plattenepithelkarzinome und 
deren Vorstufen, die aktinischen Kerato-
sen. Die Entwicklung von weißem Haut-
krebs erfolgt in der Regel unbemerkt und 
schleichend, man spricht hier vom soge-
nannten UV-Lebenszeitkonto, auf dem sich 
die Exposition so lange anhäuft, bis die 
Erkrankung bemerkbar wird. Aufgrund 
der langen Einwirkzeit der UV-Strahlung 
bis zur Entstehung einer Krebserkrankung 
wird der Krebs häufig erst nach Ausschei-
den aus dem Berufsleben diagnostiziert. Da 
UV-Strahlung zudem für den Menschen we-
der spür- noch sichtbar ist, wird das durch 
übermäßige UV-Exposition hervorgerufene 
Gesundheitsrisiko im Alltag häufig unter-
schätzt oder gar ignoriert. 

Rahmen für ein gemeinsames 
Präventionshandeln 

Die Präventionsgremien und die Fachbe-
reiche der DGUV setzen sich dafür ein, die 
Gesundheitsgefahr durch Sonnenstrahlung 
verstärkt in das Bewusstsein von Betrieben 
und Mitarbeitenden zu lenken. Gemeinsam 
mit der Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau (SFLVG) 
wurde 2015 das Positionspapier „Präven-
tion von Gesundheitsschäden durch sola-
re Exposition“[3] verabschiedet. 2016 fand 
der Auftakt für die  DGUV Fachgesprächs-

reihe „Arbeiten unter der Sonne“ statt. For-
schungsprojekte wurden angestoßen und 
durchgeführt. 

Messbarkeit als Ausgang für die 
Prävention 

Um wirksame und zielgruppenspezifische 
Präventionsansätze entwickeln zu können, 
ist das Wissen über die tatsächlich auftre-
tenden Expositionen erforderlich. Nur so 
können die besonders gefährdeten Grup-
pen identifiziert werden. Da diese Erkennt-
nisse bisher fehlten, werden im Rahmen 

Trotz der vorliegenden Er kenntnisse und bestehender 
Empfehlun gen zur Prävention von UV-induziertem Haut-
krebs ist die Umsetzung in die Pra xis jedoch weiterhin 
komplex.“ 
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Lärm
6.951

Übrige
2.333

Plattenepithelkarzinom oder  
multiple aktinische Keratosen
3.766

Asbestose
1.471

Mesotheliom, Asbest
827

Infektionskrankheiten
787

Lungen-/Kehlkopf-/ 
Eierstockkrebs, Asbest

599

Hauterkrankungen
383

LendenWS, Heben und Tragen
352

Benzol, Blut und 
lymphatisches System

344
Silikose
343

Abbildung 2: Top Ten der anerkannten Berufskrankheiten 2019 
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der GENESIS-UV-Messprojekte seit 2014 
vom Institut für Arbeitsschutz der DGUV 
(IFA) detaillierte Erkenntnisse in Bezug 
auf die UV-Exposition in Beruf und Frei-
zeit gewonnen.[4] Dieses Wissen bietet den 
Ausgangspunkt für die Entwicklung maß-
geschneiderter und an die Bedürfnisse der 
jeweiligen Branche angepasster Präven-
tionskonzepte. Trotz der vorliegenden Er-
kenntnisse und bestehender Empfehlun-
gen zur Prävention von UV-induziertem 
Hautkrebs ist die Umsetzung in die Pra-
xis jedoch weiterhin komplex. 

Mind the Gap – fehlende 
 Akzeptanz in der Praxis 

Die Unfallversicherungsträger unterstüt-
zen Betriebe bei der Erstellung der Ge-
fährdungsbeurteilung und bei der Aus-
wahl geeigneter Schutzmaßnahmen. Eine 
wichtige Maßnahme dabei ist zum Beispiel 
eine angepasste Kleidung zum Schutz vor 
UV-Strahlung. Dennoch fehlt es offenbar 
an der Akzeptanz für derartige Schutzmaß-
nahmen. Der Nutzung stehen häufig Vor-
urteile gegenüber. Zum Beispiel wird lang-

ärmelige Kleidung als unbequem und „zu 
warm“ beurteilt, selbst wenn hier immer 
häufiger Funktionsstoffe mit UV-Schutzwir-
kung zum Einsatz kommen. Ein Ziel muss 
es sein, derartige Vorbehalte abzubauen 
und die Akzeptanz für die Prävention zu 
erhöhen. Für die Nutzung von angepasster 
Kleidung könnte das durch eine frühe Ein-
bindung von Beschäftigten aus den Bran-
chen erfolgen, zum Beispiel durch vorhe-
rige Tragetests oder Eignungsabfragen. 

Forschung zu Sonnenschutzmit-
tel für den beruflichen Bereich 

Sonnencremes werden zwar als letztes 
Glied der Kette von persönlichen Schutz-
maßnahmen aufgeführt, dennoch gibt es 
exponierte Körperstellen, die nur schwer-
lich mittels anderer Schutzmaßnahmen 
abgedeckt werden können. Genau an die-
sen Körperstellen wie Nase, Ohrenkante, 
Nacken oder Handrücken bildet sich der 
weiße Hautkrebs besonders häufig. Umso 
wichtiger ist die Prüfung der Anforderun-
gen an ein Sonnenschutzmittel für den 
beruflichen Bereich. Arbeiten unter der 
Sonne dürfen durch die Verwendung von 
Sonnencremes nicht negativ beeinflusst 
werden. Zum Beispiel muss sichergestellt 
sein, dass die Creme keinen schmierigen 
Film auf der Haut hinterlässt, der das Fest-
halten von Werkzeugen erschwert oder die 
Ablagerung von Schmutz auf der Haut be-
günstigt. Gleichzeitig darf die Creme in Ver-

Die Unfallversicherungsträger unterstüt zen Betriebe 
bei der Erstellung der Ge fährdungsbeurteilung und bei 
der Aus wahl geeigneter Schutzmaßnahmen.“ 
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Abbildung 3: Sekundäre Leistungskriterien für die Eignung eines Sonnenschutz-
mittels zum Einsatz im beruflichen Bereich in Anlehnung an John et al. (2020) 
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bindung mit Schweiß keine Augenreizung 
auslösen. Auch andere Mittel der PSA wie 
beispielsweise Helm und Schutzbrille dür-
fen durch den Kontakt mit dem Präparat 
in ihrer Schutzwirkung nicht negativ be-
einflusst werden. 

Im Rahmen eines DGUV-geförderten For-
schungsprojekts zum Anforderungsprofil 
beruflich eingesetzter Sonnenschutzprä-
parate[5] wurden sekundäre Kriterien er-
arbeitet, die zur Beurteilung von Sonnen-
schutzmitteln für den beruflichen Bereich 
herangezogen werden können (siehe Ab-
bildung 3). Diese werden aktuell im IFA in 
einen Prüfgrundsatz umgesetzt, der darauf 
abzielt, die definierten sekundären Leis-
tungskriterien für Produkte abzuprüfen 
und in Folge ein DGUV Test-Siegel mit 
dem Hinweis „für den beruflichen Bereich 
geeignet“ zu vergeben. Im Gegensatz zu 
den primären Kriterien, die hauptsächlich 
eine Aussage über die Wirksamkeit in Be-
zug auf den Sonnenschutz eines Produktes 
treffen, bewerten die sekundären Kriterien 
lediglich die Eignung für den Einsatz im 
beruflichen Bereich. Trotz dieser Orientie-
rungshilfen hängt die Nutzung einer Son-
nencreme am Arbeitsplatz vom Risikobe-
wusstsein und der damit einhergehenden 
Akzeptanz der gefährdeten Personen ab. 

Austausch und Netzwerk fördern 

Um die genannten Bedarfe (siehe Abbil-
dung 4) in der Prävention weiter voranzu-
treiben, ist der enge fachliche Austausch 
unter den Unfallversicherungsträgern und 
den Fachbereichen der DGUV über beste-
hende Aktivitäten, Erkenntnisse und Erfah-
rungen im Bereich der solaren UV-Strah-
lung von zentraler Bedeutung. Durch die 
Vernetzung können Kompetenzen gebün-
delt werden, sodass Fragestellungen zur 
Überwindung der Theorie-Praxis-Lücke so 
effektiv wie möglich gelöst werden können. 

Aktuell plant die DGUV gemeinsam mit 
den Fachbereichen FB ETEM, FB BAU 
und FB PSA die Fortführung der Fachge-
sprächsreihe „Arbeiten unter der Sonne“ 
am 25. und 26. April 2023 in Dresden. Die 
Fachgesprächsreihe richtet sich branchen-
übergreifend an alle Präventionsfachleute 
der Unfallversicherungsträger, staatlicher 
Organisationen sowie der Versicherungs-
träger der Nachbarländer Österreich und 
Schweiz mit dem Schwerpunkt Gefähr-
dung und Prävention durch solare Strah-
lung.  ←
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Abbildung 4: Bedarf in der Prävention 
von berufsbedingtem Hautkrebs 

Save the Date 

DGUV Fachgespräch „Arbeiten unter der Sonne“ 

 25.–26. April 2023 

DGUV Congress Tagungszentrum des Instituts für Arbeit und Gesundheit der DGUV (IAG) 

in Dresden 

Weitere Informationen 

•  Webseite des Sachgebiets „Nichtionisierende Strahlung“ im DGUV Fachbereich 

Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse 

•  Webseite des DGUV-Fachbereichs Bauwesen 

•  Webseite des DGUV-Fachbereichs Persönliche Schutzausrüstungen 

•  Webseite der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft 

•  Webseite der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse 

•  Fachinformationen zum Sonnenschutz der DGUV 

•  Fachinformation zur optischen Strahlung im IFA 

•  Fachinformationen zum IFA-Projekt GENESIS-UV 

•  Webseite des Zentrums für Krebsregisterdaten des Robert Koch-Instituts (RKI) 

Fußnoten 

[1] Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS): Dritte Verordnung zur Änderung der 
Berufskrankheiten-Verordnung, Bundesgesetzblatt I, Bd. 62, 22.12.2014. 
[2] Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV): Geschäfts- und Rechnungsergebnisse 
2019 der gewerblichen Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsträger der öffentlichen 
Hand, Berlin 2020. 
[3] Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV)/Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau Prävention e. V. (SVLFG): Positionspapier Prävention von 
 Gesundheitsschäden durch solare Exposition – Grundverständnis und Handlungsrahmen der 
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, April 2015. 
[4] Wittlich, M.; Westerhausen, S.; Strehl, B.; Schmitz, M.; Stöppelmann, W.; Versteeg, H.: IFA 
Report 4/2020 – Exposition von Beschäftigten gegenüber solarer UV-Strahlung: Ergebnisse des 
Projekts mit Genesis-UV, Berlin 2020. 
[5] John, S. M.; Ulrich, C.; Kezic, S.: Abschlussbericht zum Vorhaben „Definition und Evaluation 
eines optimalen topisch applizierbaren Sonnenschutzes zur Beeinflussung der Krankheitsakti-
vität bei Erkrankten mit BK-Nr. 5103 Protect UV 5103 (FB-0278)“, 2020. 

https://www.dguv.de/fb-etem/sachgebiete/nichtionisierend/index.jsp
https://www.dguv.de/fb-bauwesen/index.jsp
https://www.dguv.de/fb-psa/index.jsp
https://www.bgbau.de/
https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/themen-von-a-z-1/gefaehrdungen-durch-strahlung/strahlung-optische/sonnenstrahlung
https://www.dguv.de/de/praevention/themen-a-z/sonne/index.jsp
https://www.dguv.de/ifa/fachinfos/strahlung/optische-strahlung/index.jsp
https://www.dguv.de/ifa/fachinfos/strahlung/genesis-uv/index.jsp
https://www.krebsdaten.de/Krebs/DE/Content/Krebsarten/Nicht-melanotischer-Hautkrebs/nicht-melanotischer-hautkrebs.html
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Auswirkung der Digitali sierung auf 
 Gesundheit der Beschäftigten 

Key Facts 

• Je höher der digitale Reifegrad eines Unternehmens ist, desto geringer ist das 
Stressempfinden der Beschäftigten und desto besser ist ihre Arbeitsfähigkeit 

• Wenn Unternehmen und mobil arbeitende Beschäftigte Spielregeln wie die Tren-
nung von Beruf und Privatleben einhalten, machen flexibles Arbeiten und der 
digitale Wandel die Mitarbeitenden gesünder und leistungsfähiger 

• Das Zugehörigkeitsgefühl der Mitarbeitenden in ihrem Team wirkt sich positiv auf 
deren Gesundheit aus und spielt für die erfolgreiche Gestaltung mobiler Arbeit 
eine zentrale Rolle 

Autor 

 Prof. Dr. med. Christoph Straub 

Die Digitalisierung der Arbeitswelt und mobiles Arbeiten werden auch nach Corona voranschrei
ten. Deshalb sollten Betriebe umso mehr die Voraussetzungen für gesunde und zufriedene Mit
arbeitende schaffen. Dies geht aus den Ergebnissen der Studie social health@work der BARMER 
und der Universität St. Gallen hervor. 

D ie Corona-Pandemie hat die Ar-
beitswelt nachhaltig verändert. Die 
Unternehmen müssen tiefgreifen-

de Veränderungen vor allem bei der Di-
gitalisierung der Arbeitswelt bewältigen, 
die sowohl Chancen als auch Risiken be-
inhalten. Eine besondere Rolle spielt dabei 
die Frage, wie sich diese Veränderungen 
auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit 
der Beschäftigten auswirken. Die BARMER 
untersucht gemeinsam mit der Universi-
tät St. Gallen in der Langzeitstudie social 
health@work, wie eine moderne und ge-
sundheitsfördernde Arbeitswelt angesichts 
der zahlreichen Herausforderungen gestal-
tet werden kann. Dabei steht die soziale Ge-
sundheit, im Englischen „Social Health“, 
im Vordergrund der Analyse. Dieser Aspekt 
ist bislang noch wenig erforscht. Ein Ergeb-
nis der Studie ist, dass das Gesundheits-
empfinden von Mitarbeitenden über die 
Zeit steigt, je enger sie in ihr Arbeitsteam 
eingebunden sind. Sie zeigt somit erstmals, 
wie bedeutsam es für die Gesundheit von 
allen Beschäftigten ist, sich nicht abge-
koppelt, sondern zugehörig zum Team zu 
fühlen. Als große Krankenkasse, die Unter-

nehmen im Rahmen eines professionellen 
betrieblichen Gesundheitsmanagements 
mit Angeboten für gesundheitsfördernde 
Arbeitsbedingungen unterstützt, weiß die 
BARMER, dass in einer flexiblen, digitalen 
Arbeitswelt insbesondere auf den sozia-
len und persönlichen Austausch sowie auf 
die Vernetzung der Beschäftigten geach-
tet werden muss. Es geht also vor allem 
darum, neben der physischen und men-
talen Gesundheitsförderung die sozialen 
Beziehungen und gesundes Verhalten zu 
fördern. Am Ende können Unternehmen 
und Beschäftigte gleichermaßen davon 
profitieren. 

Langzeitbetrachtung über 
 dreieinhalb Jahre 

Zum Konzept der Studie gehört, dass mehr 
als 8.000 Erwerbstätige halbjährlich in ins-
gesamt acht Wellen über dreieinhalb Jah-
re an einer Befragung teilnehmen. Es ist 
die erste Langzeiterhebung ihrer Art. Sie 
betrachtet die Auswirkungen von Flexibi-
lisierung und Digitalisierung auf die Ar-
beitswelt und analysiert dabei das soziale 

Wohlbefinden der Beschäftigten. Die aktu-
elle Auswertung basiert auf den Ergebnis-
sen der im Sommer 2021 abgeschlossenen 
dritten Befragung. Neben diesen Ergebnis-
sen fließen die Ergebnisse der zuvor durch-
geführten Befragungen aus der ersten Wel-
le im Juli 2020 und der zweiten Welle im 
Januar und Februar 2021 mit ein. Die Studie 
umfasst aktuell somit einen 18-monatigen 
Betrachtungszeitraum. Allein in dieser Zeit 
ist der Anteil der mobil arbeitenden Be-
schäftigten von rund 56 Prozent auf etwa 
59 Prozent gestiegen. Da es sich bei der 
Studie um eine Panelbefragung handelt, 
werden dieselben Teilnehmenden über 
mehrere Jahre hinweg befragt. Dadurch ist 
es möglich, Entwicklungen über die Zeit 
zu verfolgen und Veränderungen bei den 
Beschäftigten sowie in den Unternehmen 
zu analysieren. 

Gesundheit der Beschäftigten 
und Produktivität stärken 

Bereits die aktuell vorliegende dritte Be-
fragung gibt wichtige Hinweise darauf, an 
welchen Stellen Unternehmen ansetzen 
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können, um die Gesundheit der Beschäftig-
ten und damit gleichzeitig deren Produkti-
vität nachhaltig zu stärken. Firmen, die die 
richtigen Maßnahmen ergreifen, bietet die 
Digitalisierung somit enorme Chancen und 
Potenziale. Dabei spielt das soziale Wohl-
befinden im Arbeitskontext eine zentrale 
Rolle. Die Studie untersucht deshalb, wie 
gesunde Verhaltensweisen und Arbeitsbe-
ziehungen entwickelt und genutzt werden 
können, um das Spannungsfeld von Er-
reichbarkeit und Abgrenzung, Autonomie 
und Eingebundenheit sowie Produktivi-
tät und Erholung erfolgreich zu gestalten. 
Hierbei nimmt sie drei Ebenen in den Blick 
und gibt Empfehlungen auf der individuel-
len Ebene, der Unternehmensebene sowie 
der Teamebene. 

Die individuelle Ebene 

Ein Großteil der mobil arbeitenden Be-
schäftigten erledigt die Arbeit der Studie 
zufolge von zu Hause aus. Deshalb ist es 
besonders wichtig, dass hier die Rahmen-
bedingungen stimmen. Dazu gehört bei-
spielsweise die bewusste räumliche Tren-
nung von Arbeits- und Privatbereich. Die 
Studie untersucht, ob mobil Arbeitende 
durch ein aktives Grenzmanagement in 
örtlicher, zeitlicher und kommunikativer 
Hinsicht ihr Wohlbefinden steigern kön-
nen. Sie kann hier erstmals den Nachweis 
führen, dass durch ein solches Verhalten 
tatsächlich die Arbeitsfähigkeit der Be-
schäftigten über die Zeit hinweg steigt. Ein 
entsprechendes Grenzmanagement kann 
daher allen empfohlen werden. 

Räumliche Trennung im Home
office gelingt Frauen seltener 

Bei der Umsetzung eines effektiven Grenz-
managements scheinen Männer mehr Mög-
lichkeiten zu haben beziehungsweise mehr 
Gebrauch davon zu machen. Während 
64 Prozent der Männer einen abgetrenn-
ten Raum zum Arbeiten nutzen können, 
trifft das lediglich auf 54 Prozent der Frau-
en zu. Dies kann daran liegen, dass Frauen 
häufiger den Spagat zwischen Familie und 
Karriere leisten müssen. Eine klare räum-
liche, zeitliche und kommunikative Grenze 
zu ziehen, ist jedoch enorm wichtig. Wenn 
Beschäftigte dazu die Möglichkeit haben, 
arbeiten sie unter dem Strich besser, kon-

zentrierter sowie stressfreier und können 
im Anschluss leichter abschalten. 
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Abbildung 1: Abgrenzung von Arbeit und Familie im Homeoffice 

Die Unternehmensebene 

Auf der Unternehmensebene untersucht 
die Studie unter anderem den digitalen 
Reifegrad von Unternehmen und dessen 
Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit 
der Beschäftigten. Dabei schätzten die 
Beschäftigten zunächst ein, wie digitalaf-
fin ihr Unternehmen ist. Laut der Studie 
verorten 20,1 Prozent der Beschäftigten 
ihre Organisation in der ersten Phase der 
Digitalisierung, die aufgrund von natürli-
chen Vorbehalten bei der Einführung neuer 
Arbeitsmethoden auch  Widerstandsphase 

Laut der Studie verorten 20,1 Prozent der 
 Beschäftigten ihre Organisation in der ersten 
Phase der Digitalisierung.“ 
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genannt wird. 16 Prozent geben an, in der 
Vorbereitungsphase zu sein. 44 Prozent 
sehen ihr Unternehmen in der Umset-
zungsphase, 11,5 Prozent in der Virtuali-
sierungsphase und 8,4 Prozent in der fina-
len Phase der vollen Virtualität. Die Studie 
macht deutlich, dass durch einen höheren 
digitalen Reifegrad langfristig die Stress-
wahrnehmung der Mitarbeitenden sinkt. 
Dies kommt jedoch erst ab der Einfüh-
rungsphase zum Tragen, zuvor steigt die 
Stresswahrnehmung sogar an. Daher sind 
Unternehmen gefordert, gerade am Anfang 
ein Gefühl des Fortschritts zu vermitteln 
und die Mitarbeitenden aktiv beim Wandel 
zu unterstützen. Hierbei helfen beispiels-

weise Schulungsangebote, Coachings so-
wie eine geeignete digitale Infrastruktur 
und Ausstattung. 
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Abbildung 2: Digitaler Reifegrad eines Unternehmens beeinflusst Stressbelastung der 
Mitarbeitenden 

Hoher digitaler Reifegrad 
 verbessert Arbeitsfähigkeit 

Eine Steigerung des digitalen Reifegrads 
eines Unternehmens führt nicht nur zu we-
niger Stress, sondern auch zu einer höhe-
ren Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten. 
So profitieren Mitarbeitende schon in der 
Vorbereitungsphase von einer verbesser-
ten Arbeitsfähigkeit, die in späteren Reife-
phasen weiter zunimmt. Dieser Effekt lässt 
sich bereits bei einem niedrigen Reifegrad 

beobachten. Digitalisierung und flexible-
re Arbeit können die Beschäftigten somit 
mittelfristig gesünder und leistungsfähiger 
machen. Diese Erkenntnis sollte die Unter-
nehmen zusätzlich für den digitalen Wan-
del motivieren. 

Die Teamebene 

Ein weiterer Schwerpunkt der Studie unter-
sucht, welchen Einfluss das Gefühl der Zu-
gehörigkeit zum Team auf die Gesundheit 
der Mitarbeitenden hat. Dies gilt besonders 
unter den Bedingungen der Corona-Pan-
demie, in der die bisherigen Befragungs-
wellen stattfanden. Die Analyse zeigt, 
dass die Teamebene für die erfolgreiche 
Gestaltung von mobiler Arbeit eine zen-
trale Rolle spielt. Hier sind insbesondere 
die Führungskräfte gefragt. Sie sollten be-
fähigt sein, ihre mobilen Mitarbeitenden 
auch über die räumliche Distanz hinweg 
zu motivieren und die Arbeit sinnvoll zu 
koordinieren. Nicht zu kurz kommen darf 
dabei, jeder Mitarbeiterin und jedem Mit-
arbeiter ein entsprechendes Feedback zur 
Arbeit zu geben und ihnen die gleichen 
Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen 
wie Beschäftigten im Büro. 

Inklusives Teamklima beein
flusst Gesundheit positiv 

Das Zugehörigkeitsgefühl zu ihrem Team 
unter den Beschäftigten ist hoch. 74,9 Pro-
zent stimmen der Aussage zu: „Mein Team 
gibt mir das Gefühl, dazuzugehören“. Ähn-
lich hohe Werte werden mit 73,5-prozenti-
ger Zustimmung auch bei der Frage nach 

Die Analyse zeigt, dass die Teamebene für die erfolgreiche 
Gestaltung von mobiler Arbeit eine zen trale Rolle spielt. 
Hier sind insbesondere die Führungskräfte gefragt.“ 
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Authentizität innerhalb des Teams ermit-
telt. Dagegen beurteilen die Beschäftigten 
die Chancengleichheit innerhalb ihres 
Teams deutlich niedriger. Der Aussage „In 
meinem Team gibt es für alle Mitarbeiten-
den faire Aufstiegschancen“ stimmen nur 
42,3 Prozent der Beschäftigten zu. Auch die 
Perspektivenvielfalt innerhalb ihres Teams 
wird von den Beschäftigten etwas niedri-
ger eingeschätzt. So stimmen der Aussage 
„In meinem Team können alle Mitarbeiten-
den ihre Ideen und Meinungen einbringen“ 
63,8 Prozent der Beschäftigten zu. Daten zu 
den konkreten Folgen einer besseren Inklu-
sion sind bisher selten. Mit der Studie so-
cial health@work kann erstmals der Nach-
weis geführt werden, dass Inklusion die 
Gesundheitswahrnehmung verbessert und 
damit für alle Beschäftigten von zentraler 
Bedeutung ist. Um diesen Effekt zu zeigen, 
wurden Inklusion und Gesundheit in allen 
drei Studienwellen gemessen und deren 
Entwicklung über den Untersuchungszeit-
raum analysiert. Die Ergebnisse belegen, 
dass durch Inklusion am Arbeitsplatz das 
Gesundheitsempfinden über die Zeit an-
steigt. Erstmals kann so gezeigt werden, 
wie bedeutsam ein inklusives Teamklima 
für die Gesundheit der Beschäftigten ist. 

Wichtige Erkenntnisse für ziel
genaue Angebote an Firmen 

Gesundes digitales Arbeiten ist ohne Hilfe 
von außen nicht immer ohne Weiteres um-
setzbar. Deshalb unterstützt die BARMER 
Unternehmen im Rahmen des betriebli-
chen Gesundheitsmanagements mit digi-
talen und analogen Angeboten für mehr 

Gesundheit am Arbeitsplatz. Die Studie 
social health@work liefert wichtige Er-
kenntnisse, um diese Angebote zielgenauer 
auszugestalten und die Unternehmen auf 
diese Weise bestmöglich zu unterstützen. 
Hierzu gehören beispielsweise Online-
Seminare für Führungskräfte zu Themen 
wie Führen auf Distanz oder zur Stärkung 
der Zusammenarbeit im Team. Der Digi-
tal Health Guide ist eine digitale Gesund-
heitsplattform exklusiv für Firmen, die mit 
der BARMER im Bereich des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements zusammenar-
beiten. Nach der Einrichtung eines firmen-
spezifischen Online-Zugangs können sich 
die Mitarbeitenden registrieren und An-
gaben zur Gesundheitssituation und Ar-
beitsfähigkeit in ihrer Firma machen. Per 
App können sie eigene Gesundheitsziele 
festlegen. Der Digital Health Guide gibt ih-
nen bedarfsgerechte Präventionsangebote 
an die Hand, die von Videos mit Ernäh-
rungstipps über Entspannungsübungen 
bis hin zum umfangreichen Ernährungs-
programm reichen. Zudem fließen die ano-
nymisierten Daten in einen Unternehmens-
bericht ein. Die speziell für die BARMER 
entwickelte App 7Mind@work fördert zu-
dem das Stressmanagement Beschäftigter 
durch Meditationstechniken, die auf den 
Arbeitsalltag ausgerichtet sind, und stärkt 

zugleich das Bewusstsein für einen acht-
sameren und ausgeglichenen Alltag. Um 
die Gesundheit der Mitarbeitenden lang-
fristig sicherstellen zu können, bedarf es 
einer professionellen Komposition von Prä-
ventionsmaßnahmen, die sich nachhaltig 
positiv auf die Gesundheit der Beschäftig-
ten auswirken. 

Schlussfolgerungen für die 
 Arbeit 4.0 

Bereits jetzt kristallisiert sich heraus, dass 
es auch nach der Corona-Pandemie in vie-
len Unternehmen kein Zurück zu den al-
ten Formen der (Zusammen-)Arbeit geben 
wird. Vielmehr etablieren sich neue For-
men der Kooperation, die oftmals hybrid 
ausgelegt sind und Tätigkeiten im Büro mit 
mobiler Arbeit kombinieren. Die Studie so-
cial health@work kann hierbei eine zentra-
le Rolle spielen, da sie für Mitarbeitende, 
Organisationen und Teams evidenzbasier-
te Schlussfolgerungen zur Gestaltung der 
Arbeit 4.0 erlaubt. Mit jeder weiteren Be-
fragungswelle werden die bisherigen Re-
sultate ausgebaut und neue Erkenntnisse 
gewonnen. So leistet die Studie einen wich-
tigen Beitrag zu einem gesunden Umgang 
mit der Digitalisierung und Flexibilisierung 
der Arbeitswelt.  ←

Bereits jetzt kristallisiert sich heraus, dass es auch 
nach der Corona-Pandemie in vie len Unternehmen 
kein Zurück zu den al ten Formen der (Zusammen-)
Arbeit geben wird.“ 

Weitere Informationen 

Details zur Studie „social health@work“ unter:  www.barmer.de/social-health 
Zum Firmenkundenportal der BARMER:  www.barmer.de/firmenkunden 

http://www.barmer.de/social-health
http://www.barmer.de/firmenkunden
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Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit – das tut sich in Brüssel 

Autorin 

 Ilka Wölfle 
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Nachrichten 
aus Brüssel

W ir verbringen viel Zeit auf oder 
mit der Arbeit. 2019 waren laut 
Destatis Vollzeiterwerbstätige 

in der EU durchschnittlich 41,1 Stunden 
in der Woche für ihren Arbeitgeber tätig. 
Schaut man nach Deutschland, zeigen sich 
kaum Unterschiede. In der Bundesrepublik 
betrug die Wochenarbeitszeit in Vollzeit 
41 Stunden. Klar ist auch: Aufgrund des 
demografischen Wandels wird das Ren-
teneintrittsalter weiter steigen – in der 
gesamten EU. 

Voraussetzung für eine lange Erwerbstä-
tigkeit ist die Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz. Der Gesundheitsschutz 
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
nimmt in der europäischen Politik deshalb 
einen wichtigen Stellenwert ein und betrifft 
eine große Bandbreite verschiedener The-
men, wie beispielsweise die Verwirklichung 
der „Vision Zero“, den Schutz vor Exposi-
tion gegenüber Gefahrstoffen, wie Asbest, 
die psychische Gesundheit am Arbeitsplatz 
bis hin zur Diskussion um ein Recht auf 
Nichterreichbarkeit. Vor allem der digita-
le, der ökologische und der demografische 
Wandel wirken sich auf die Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz aus. Deswegen 
gibt es zunehmend Initiativen des Europäi-
schen Parlaments sowie der Europäischen 
Kommission, die darauf abzielen, die Ar-
beitsplätze für den ökologischen, digitalen 

und demografischen Wandel fit zu machen. 
Dies hat die EU-Kommission auch in ihrem 
Strategischen Rahmen für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit 2021-2027 
deutlich gemacht. Es lohnt also ein Blick 
nach Brüssel. 

Im März verabschiedete das Europäische 
Parlament eine Entschließung zum „Neu-
en strategischen Rahmen der EU für Ge-
sundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
für die Zeit nach 2020“. Der Bericht wur-
de mit deutlicher Mehrheit angenommen. 
Zwar handelt es sich bei der Entschließung 
nur um einen Entschluss der Europaabge-
ordneten, der keinen rechtlich bindenden 
Charakter hat. Allerdings ist dieser häufig 
mit Forderungen an die Europäische Kom-
mission verbunden, in einem bestimmten 
Bereich aktiv zu werden. Deswegen sollte 
man sich nicht einfach zurücklehnen und 
abwarten. Es lohnt sich vielmehr, genauer 
hinzusehen und bei Bedarf zu versuchen, 
mögliche negative Entwicklungen zu ver-
hindern. Ein zentrales Anliegen der Europa-
abgeordneten ist, den Gesundheitsschutz 
und die Sicherheit von Beschäftigten in 
ganz Europa weiter zu stärken. Der Präven-
tionsgedanke steht dabei im Vordergrund. 

Die COVID-19-Pandemie und auch der digi-
tale Wandel haben das Thema psychische 
Gesundheit am Arbeitsplatz noch stärker 
in den Vordergrund gerückt. Zunächst geht 
es um das Thema „Telearbeit“. Die Europa-
politikerinnen und -politiker fordern die 
Europäische Kommission in der Entschlie-
ßung auf, Mindestanforderungen für die 
Arbeit im Homeoffice festzulegen. Darü-
ber hinaus hat das Europäische Parlament 
auch weitreichende Forderungen zur Re-
duzierung von psychosozialen Risiken am 
Arbeitsplatz. Die Europäische Kommission 
soll nach dem Wunsch der Abgeordneten 
eine Richtlinie über psychosoziale Risi-
ken und das Wohlbefinden bei der Arbeit 
auf den Weg bringen. Zudem wird sie auf-
gefordert, Angstzustände, Depressionen 

und Burnouts als Berufskrankheiten an-
zuerkennen, Präventionsmaßnahmen zu 
entwickeln und die berufliche Wiederein-
gliederung der Betroffenen am Arbeitsplatz 
besser zu gestalten. 

Die Europaabgeordneten fordern darü-
ber hinaus auch einen Fahrplan zur Re-
duzierung von Arbeitsunfällen. Die Prä-
vention von Arbeitsunfällen soll hierbei 
eine wichtige Rolle spielen. Beispielswei-
se sollen nach den Wünschen der Parla-
mentarier Aufsichtsbehörden, nationale 
Gesundheits- und Sicherheitsdienste  sowie 
der Dialog mit den Sozialpartnern gestärkt 
werden. 

Einen besonderen Schutz sollen zudem 
Mitarbeitende erhalten, die am Arbeits-
platz gefährlichen Stoffen ausgesetzt 
sind. Aber das Thema bewegt nicht nur 
das Europäische Parlament, sondern auch 
die Europäische Kommission. Im Rahmen 
des strategischen Rahmens für Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit 2021-2027 
hat diese beschlossen vorzuschlagen, ver-
schiedene Expositionswerte abzusenken, 
etwa bei Asbest und krebserregenden Stof-
fen. Die bestehende Asbestrichtlinie aus 
dem Jahr 2009 soll überarbeitet und der 
Grenzwert angepasst werden. Im Rahmen 
der Chemikalienstrategie soll zudem der in 
Deutschland geltende Risikoansatz gestri-
chen und ein rein gefahrenbasierter Ansatz 
verfolgt werden. Hier erwarten wir noch in 
diesem Jahr eine Anpassung der REACH-
Verordnung. 

Die Entschließung des Europäischen Par-
laments und die Gesetzesinitiativen der 
Kommission zeigen, wie sehr das Thema 
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 
auf EU-Ebene fokussiert wird. Jetzt ist die 
Zeit, um mit EU-Politikerinnen und Poli-
tikern das Gespräch zu suchen, und prak-
tikable Lösungsvorschläge aufzeigen, die 
den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
in ganz Europa stärken.  ←
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Wehren erlaubt 

Bundessozialgericht, Urteil vom 
18.05.2021 – B 1 A 2/20 R – juris 

Autor 

 Prof. Dr. Laurenz Mülheims 

Es besteht ein im Rechtsstaatsprinzip begründetes Bedürfnis, den Sozialversicherungs trägern 
 ungeachtet ihrer fehlenden eigenen Grundrechtsfähigkeit die Möglichkeit einzuräumen, im Inte-
resse der Gesamtheit ihrer Mitglieder eine gerichtliche Prüfung gesetzlicher Regelungen auf ihre 
Vereinbarkeit mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben für die Sozialversicherung herbeizuführen. 

Im Zuge des Präventionsgesetzes vom 17. Juli 2015 übertrug 
der Gesetzgeber der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA) gemäß § 20a Fünftes Buch Sozialgesetzbuch 

(SGB V) Aufgaben der konzeptionellen Prävention und Gesund-
heitsförderung in Lebenswelten als Querschnittsaufgabe im Rah-
men eines gesetzlichen Auftragsverhältnisses. Gleichzeitig wurde 
der Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenver-
band) dazu verpflichtet, diese Aktivitäten der BZgA in Höhe von 
mindestens 0,45 Euro pro versicherter Person pauschal zu ver-
güten. Am 2. Dezember 2015 verweigerte der Verwaltungsrat des 
GKV-Spitzenverbandes die Freigabe dieser Gelder (rund 30 Mil-
lionen Euro) mittels eines Sperrvermerks. Nach erfolgloser auf-
sichtsrechtlicher Beanstandung durch das Bundesministerium 
für Gesundheit (BMG) verfügte das BMG die Aufhebung des Sperr-
vermerks durch einen Ersatzvornahmebescheid vom 6. Januar 
2016. Die dagegen erhobene Klage des GKV-Spitzenverbandes 
hatte letztlich beim Bundessozialgericht (BSG) Erfolg. 

Das BSG sah keine Rechtsgrundlage für die Ersatzvornahme des 
BMG und brandmarkte die Beauftragung und Vergütung der BZgA 
in § 20a Abs. 3 und 4 SGB V als verfassungswidrig. Darüber hi-
naus machte es Ausführungen zur „Wehrhaftigkeit“ von Sozial-
versicherungsträgern gegenüber kompetenzwidrigen Übergriffen 
aufsichtsrechtlicher Beanstandungen. Das BSG führte aus, dass 
Sozialversicherungsträger zwar als öffentlich-rechtliche Kör-
perschaften (mittelbar) Teil des Staates und damit nicht grund-
rechtsfähig sind; dies im Gegensatz etwa zu Hochschulen. Aller-
dings sei den „Sozialversicherungsträgern mit der gesetzlichen 
Zuerkennung des Körperschaftsstatus und der Zuweisung der 
Selbstverwaltung (…) einfachrechtlich eine rechtlich geschützte 
Kompetenzsphäre zugewiesen, die verfassungsrechtlich durch 
Art. 87 Abs. 2 GG gebilligt und anerkannt wird“ (Rn. 77). Daraus 
wiederum ergebe sich „die grundsätzliche Beschränkung der Auf-
sicht über die Sozialversicherungsträger auf eine Rechtsaufsicht 
und der Grundsatz der maßvollen Ausübung der Rechtsaufsicht“ 

(Rn. 77); bei Verstößen hiergegen können sich die Sozialversiche-
rungsträger gerichtlich zur Wehr setzen; auch gegenüber dem Ge-
setzgeber, und zwar aufgrund einer eigenen Prüfungs- und Nicht-
anwendungskompetenz. Letzteres sei dann notwendig, wenn die 
Mitglieder der Sozialversicherung (in aller Regel die Bürger und 
Bürgerinnen) keine eigenständige Klagemöglichkeit gegenüber 
solchen Übergriffen haben. Hier bestehe „ein auch im Rechts-
staatsprinzip begründetes Bedürfnis, den Sozialversicherungs-
trägern ungeachtet ihrer fehlenden eigenen Grundrechtsfähigkeit 
die Möglichkeit einzuräumen, im Interesse der Gesamtheit ihrer 
Mitglieder eine gerichtliche Prüfung gesetzlicher Regelungen auf 
ihre Vereinbarkeit mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben für 
die Sozialversicherung herbeizuführen“ (Rn. 79). 

Diese Wehrhaftigkeit für Sozialversicherungsträger ist selten so klar 
in der höchstrichterlichen Rechtsprechung beschrieben worden. 
Dies hat auch unmittelbaren Bezug zur gesetzlichen Unfallversi-
cherung. Hier ein Beispiel: Am 19. März 2018 forderte der Bundes-
rechnungshof (BRH) die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) 
auf, eine Vielzahl sozialmedizinischer Begutachtungen in nicht 
anonymisierter Form zu Prüfzwecken vorzulegen. Nach Weigerung 
und Klage der VBG hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) 
letztendlich durch Entscheidung vom 12. Mai 2021 (6 C 12.19; juris) 
dem BRH recht gegeben. Hiergegen hat die VBG Urteilsverfassungs-
beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erhoben und in der 
diesbezüglichen Begründung – neben der generellen Verneinung 
eines Prüfrechts des BRH überhaupt – im Bereich des Datenschut-
zes im Interesse ihrer Versicherten genau auf die Aspekte abgestellt, 
die der Erste Senat des BSG hier aufgeführt hat. Damit ist nun auch 
das Bundesverfassungsgericht am Zug, Stellung zu nehmen zur 
Wehrhaftigkeit von Sozialversicherungsträgern gegen mögliche 
staatliche Kompetenzübergriffe. Das wiederum könnte Signalwir-
kung haben, eine sogenannte „Einmischungsaufsicht“, die den 
Rahmen einer maßvollen Rechtsaufsicht verlässt, gar nicht erst 
entstehen zu lassen. Zunächst aber heißt es: Wehren erlaubt.   ← 
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Katrin Weise wird Stellvertretende Geschäftsführerin 
der Unfallkasse Berlin 
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Katrin Weise will im neuen Amt die 
UK Berlin fit machen für die Digitalisie-
rung und den demografischen Wandel 

D ie Volljuristin Katrin Weise wird 
am 1. Juni 2022 ihr neues Amt als 
stellvertretende Geschäftsführerin 

der Unfallkasse Berlin antreten. Sie ist am 
1. April von der Vertreterversammlung in 
dieses Amt gewählt worden. Sie folgt auf 
Michael Laßok, der im vergangenen No-
vember die Geschäftsführung übernom-
men hat. 

Weise ist seit 2002 die stellvertretende Lei-
terin der Rechtsabteilung. Sie verantwortete 
bislang den Bereich Widersprüche/Klagen, 
das Mitgliedswesen sowie das Justiziariat. 
Seit 2006 ist sie zusätz lich als Datenschutz-
beauftragte tätig und hatte die Leitung di-
verser unfallkasseninterner Projekte inne. 

In ihrer neuen Position wird sich Katrin 
Weise darauf konzentrieren, die Heraus-

forderungen von Digitalisierung, demogra-
fischem Wandel und dafür erforderlicher 
Personalentwicklung zu meistern. „Diese 
anstehenden großen Veränderungen der 
Arbeitswelt betreffen die Unfallkasse, ihre 
Mitgliedsbetriebe und die bei uns versi-
cherten Menschen gleichermaßen. Unser 
Anspruch ist es, für alle bedarfsgerechte 
und zukunftsweisende Lösungen zu ent-
wickeln“, betont sie. 

Der Vorstandsvorsitzende der Unfallkasse 
Berlin, Helmfried Hauch, gratuliert herz-
lich: „Mit der neuen Geschäftsführung aus 
Michael Laßok und Katrin Weise sind wir 
gut für die gegenwärtigen und zukünftigen 
Herausforderungen aufgestellt.“  ←

Wechsel in der Geschäftsführung der KAN 
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Die neue Geschäftsführung der KAN: Angela Janowitz (li.) und Christiane Behr-Meenen 

Angela Janowitz ist seit dem 1. Janu-
ar 2022 die neue Geschäftsführerin 
der Kommission Arbeitsschutz und 

Normung (KAN). Die vormalige stellvertre-
tende Geschäftsführerin der KAN tritt die 
Nachfolge von Dr. Dirk Watermann an, der 

in den Ruhestand getreten ist. Neue stell-
vertretende Geschäftsführerin ist seit dem 
1. Mai 2022 Christiane Behr-Meenen. 

Janowitz ist seit 1995 für die KAN tätig und 
konnte als Fachreferentin, Fachbereichs-

leiterin und stellvertretende Geschäftsfüh-
rerin die KAN und deren Geschäftsstelle 
von Beginn an mit entwickeln. Die wis-
senschaftliche Mitarbeit im Umfeld der 
Enquete-Kommission „Schutz des Men-
schen und der Umwelt“ des Deutschen 
Bundestages sowie in der Forschung und 
Lehre waren frühere Stationen der Diplom-
Biologin. 

Die neue stellvertretende Geschäftsfüh-
rerin Behr-Meenen war über viele Jahre 
Präventionsleiterin der Unfallkasse Freie 
Hansestadt Bremen, bevor sie zuletzt als 
Amtsleiterin der Gewerbeaufsicht des Lan-
des Bremen tätig war. Nach ihrem Inge-
nieurstudium mit dem Schwerpunkt „Me-
dizintechnik“ schloss sie berufsbegleitend 
den Studiengang „Management Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit“ ab und 
promoviert aktuell zum Thema „Strahlen-
exposition in der interventionellen Medi-
zin“.  ←
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